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A. Die Mitarbeiter der Anlaufstelle – Kontakt in Krisen e.V 
 
Beate Jakesch-Zinn (Geschäftsführerin) 
Dipl.-Sozialwirtin 
Vollzeit 
seit 31.12.Dezember 2009 Altersteilzeit (20 Stunden) 
Bereiche: Geschäftsführung 
 Geldverwaltung, Sozialberatung, Haftvermeidung, Krisenintervention 
 Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen 
Telefon: 0551-632977 
E-Mail: kik@anlaufstelle.de 
 

Silke Lorenz 

Dipl.-Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin 
Vollzeit 
Bereiche: Wohnprojekt, Entlassungshilfe, Sozial- und Schuldenberatung 
Telefon: 0551-632988 
E-Mail: sh@anlaufstelle.de 
 

Christoph Filler 

Dipl.-Sozialwirt / Dipl. Jurist 
Vollzeit 
Bereiche: Schulden- und Insolvenzberatung, Sozialberatung 
 Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen 
Telefon: 0551-5046794 
E-Mail: sb@anlaufstelle.de 
 

Sandra Klüß 

Dipl.-Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr 
Teilzeit, ab 1.10.09 
Bereiche: Schulden- und Insolvenzberatung, Sozialberatung 
Telefon: 0551-632977 
E-Mail: inso@anlaufstelle.de 
 

Bernd Ziegeldorf 

Sozialbetreuer 
Minijob 
Bereiche: Wohnprojekt, Entlassungshilfe, Sozialberatung 
Telefon: 0551-632988 
E-Mail: wopro@anlaufstelle.de 
 

Helga Gotthardt 

Bankkauffrau 
Honorarkraft 
Bereiche: unterstützende Tätigkeit in der Insolvenzberatung 
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Janina Diekmann 

Studentin „Soziale Arbeit“ Fachhochschule Hildesheim 
Honorarkraft 
Bereiche: unterstützende Tätigkeit in der Schuldnerberatung/Insolvenzberatung 
Telefon: 0551/632977 

Rechtsanwältin Regine Filler 

Ehrenamtliche Tätigkeit 
Bereiche: unterstützende Tätigkeit in der Insolvenzberatung 
Telefon: 0551-632977 
 
 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiter 
 
• Klaus Renneberg: Wäsche, Aushilfe Teestube, Weststadtfest 
• Christian Wanke: Rechtsanwalt, Berater 
• Janina Diekmann: Sportangebot, Fahrtätigkeiten (Arzt, Tierarzt, etc.) 
• Matthias Mohwinkel: Fahrtätigkeiten, Umzüge, Teestube 
• Martin Fiedler: Umzugshelfer, Teestube 
• Marika Schneider: Hilfe und Backen beim Weststadtfest 
• Birgitt Pfuhl: Hilfe und Backen beim Weststadtfest 
• Uta Henze: Hilfe bei Bedarf, Schmücken Weihnachtsfeier, Kochen 
 
Praktikanten 
 
• Sandra Klüß bis 31.1.09 (berufspraktische Studien) und seit 1.10.09 

Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr 
• Laura Lesker vom 20.04. bis 06.05.09 
• Vanessa Schmied vom 20.04. bis 06.05.09 
• Ludmilla Böhm vom 01.07. bis 30.09.09 
• Marie Schäffler vom 01.10. bis 31.12.09 
 
 
Vorstand 
 
• Volker von Riesen  1. Vorsitzener 
• Peter Cordes  Vorstand 
• Oliver Lorenz  Vorstand 
• Silvia Quast   Beirätin 
• Gabriele Knappe  Kassenprüferin 
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B. Die Mitarbeiter des Beschäftigungs-/Qualifizierungsprojektes 

 
Hans-Dieter Abele 
Dipl.-Sozialwirt 
Vollzeitstelle 
Bereiche: Leitung des Qualifizierungsprojektes (Agrar- und Naturschutzprojekt) 
Telefon: 0551/5046793 
E-Mail: beschaeftigungsprojekt@anlaufstelle.de 
 
Jörg Scharberth 
Gärtner 
Vollzeitstelle 
Bereiche: fachliche Anleitung im Qualifizierungsprojekt 
Telefon: 0551/5046793 
E-Mail: bp@anlaufstelle.de 
 
Horst Tesche 
Verwaltungskraft/Buchführung 
Vollzeitstelle 
Bereiche: Lohnbuchhaltung/Verwaltung/Finanzierungspläne 
Telefon: 0551/5046794 
E-Mail: buchhaltung@anlaufstelle.de 
 
Rolf Ackermann 
Hausbetreuer/Sozialbetreuer 
Vollzeitstelle (ABM nach SGB III) 
Bereiche: Teestubenmitarbeit/Hausinstandhaltung/Projektarbeit (auch Qualifizierungsprojekt) 
 
Tanja Sens 
Verwaltungskraft  
Vollzeitstelle (nach §16 e SGB II) 
Bereiche: Verwaltung / Telefonzentrale 
 
Thomas Stegemann 
Gärtnerhelfer 
Vollzeitstelle ( nach § 16 e SGB II) 
Bereiche: Vorarbeiter im Qualifizierungsprojekt 
 
Claudia Stallmann 
Gärtnerhelferin 
Vollzeitstelle ( nach § 16 e SGB II) 
Bereich: Vorarbeiterin im Qualifizierungsprojekt 
 
Uwe Meister 
Gärtnerhelfer 
Vollzeitstelle ( nach § 16 e SGB II) 
Bereich: Fahrer im Beschäftigungsprojekt 
 
 
Und weitere 18 wechselnde Teilnehmer (AGH) im Qualifizierungsprojekt 
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Einleitung 
 

 

Verabschiedung Generalstaatsanwaltschaft Celle…… 

 

 

 
 
 

 

 

 

Begrüßung AJSD !! 

 

Wechsel der Bewilligungsbehörde für die Anlaufstellen in Niedersachsen vollzogen 

Zum 01.07.2009 ist die Zuständigkeit für die Bewilligung der Landesmittel zur Unterstützung der Ar-

beit der Anlaufstellen von der Generalstaatsanwaltschaft in Celle zum Ambulanten Justizsozialdienst 

(AJSD) beim Oberlandesgericht in Oldenburg übergegangen.  

Die Träger der Anlaufstellen haben sich bei der Generalstaatsanwaltschaft in Celle, namentlich Frau 

Ruth Büttcher, für das stets zuverlässige und kooperative Miteinander bedankt. Der Dank gilt auch 

Herrn Generalstaatsanwalt Harald Range, der seine Wertschätzung für die Arbeit der Freien Straffäl-
ligenhilfe in Niedersachsen immer betont und die Anlaufstellenarbeit hervorragend unterstützt hat.  

Die ersten Begegnungen und Gespräche mit dem Leiter der neuen Abteilung, Dr. Stefan von der Beck, 

und weiteren in der Sachbearbeitung zuständigen MitarbeiterInnen im AJSD waren viel versprechend. 

Der AJSD sieht sich nicht ausschließlich als Bewilligungsbehörde, sondern er hat ein hohes fachliches 

Interesse an der Freien Straffälligenhilfe. Jetzt steht als Nächstes schwerpunktmäßig die gemeinsame 

Weiterentwicklung der Arbeit unter dem Stichwort Übergangsmanagement an. Das Ziel ist die Wie-

dereingliederung und zufriedene Teilhabe von straffällig gewordenen Menschen nach der Haftstrafe, 

und wir sind sicher, dass wir zusammen die Arbeitsergebnisse wesentlich verbessern können. (aus 

www.die-Anlaufstellen.de) 

Drei außergewöhnliche Projekte prägten die Arbeit der Anlaufstelle –Kontakt in Krisen e.V. im Be-

richtszeitraum 2009.  

Das in 2006 und 2007 initiierte Modellprojekt Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheits-

strafen kann als Erfolg auf ganzer Linie verbucht werden. Der Abschlussbericht aus dem Jahr 2008 

dokumentierte eindrucksvolle Zahlen (Hilfen für Betroffene/Einsparungen für die Justiz) in den Mo-

dellbezirken bei den Staatsanwaltschaften Oldenburg und Göttingen. Per Erlass durch das Niedersäch-

sische Justizministerium wird ab Januar 2010 flächendeckend in allen StA-Bezirken in Niedersachsen 

diese besondere Art der Geldverwaltung gestartet. Das Projekt wurde in den Aufgabenkatalog der 

niedersächsischen Anlaufstellen übernommen. Insgesamt wurden von der Justiz 300.000,- € den 14 

Anlaufstellen zusätzlich zur Verfügung gestellt, um die Durchführung des Projektes gewährleisten zu 

können.  
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In der Anlaufstelle Göttingen wurde bereits im August 2009 mit Fertigstellung des neuen gemeinsa-

men Flyers mit der Durchführung begonnen. Wie schon bei der Erprobung wurde dieses Projekt von 

den Staatsanwälten und den Rechtspflegern aus Göttingen gerne und breitwillig mitgetragen. An den 

bereits in den Jahren zuvor erzielten Erfolg wollten die Mitarbeiter der Anlaufstelle schnellstmöglich 

anknüpfen, um so auch die bereits entstandenen guten Kontakte nicht wieder einschlafen zu lassen. 

Der landesweit einheitlich gestaltete Flyer wurde nach Erhalt schnellst möglich an die entsprechenden 

Stellen verteilt und die Arbeit konnte beginnen. 

 

Die in 2008 begonnene und in 2009 abgeschlossene Evaluation initiiert durch unseren Paritätischen 

Dachverband Hannover brachten erstaunliche Zahlen zu Tage. Zwar belastete die wissenschaftliche 

begleitete Studie die Mitarbeiter sehr, jedoch konnten alle nach Abschluss des Projektes diesem etwas 

Positives abgewinnen. So entschlossen sich die Mitarbeiter weiterhin die Statistiken zu führen, um 

somit die Arbeit transparenter dokumentieren zu können. 

  

2009 stand ganz im Zeichen des Übergangsmanagements. Justizminister Bernd Busemann brachte es 

in seiner Rede am 23. März 2009 im Rahmen des Symposiums Übergangsmanagement bei Haftentlas-

sung des Paritätischen Hannover auf den Punkt. Die wichtige durchgängige Betreuung der Gefange-

nen nach der Entlassung sei ein Thema „von besonderer Bedeutung“. Hier bedarf es einer Verbesse-

rung in der gemeinsamen Arbeit zwischen dem Justizvollzug, dem ambulanten Justizsozialdienst und 

der ambulanten freien Straffälligenhilfe. Dies bezeichnete Herr Busemann als eine große Herausforde-

rung. Die Anlaufstelle Göttingen stellt sich dieser Herausforderung gerne. Bereits in den vorangegan-

gen Jahren legte die Anlaufstelle großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der ortsansässigen JVA 

und dem neu strukturierten AJSD, um genau die -nun von der Politik erkannte- wichtige Vernetzung 

und Verzahnung zwischen den Einrichtungen voranzutreiben. Ziel bleibt es nach wie vor den Haftent-

lassenen bestmögliche Reintegrationshilfen anbieten zu können.  

 

2009 war wieder ein für die Anlaufstelle Göttingen und ihre Mitarbeiter erfolgreiches Jahr. Der Klien-

tenstrom reißt nicht ab, dies spricht auch für die gute und kompetente Arbeit der Mitarbeiter. Die von 

der Politik und Justiz mittlerweile erkannte und anerkannte wichtige Arbeit der freien Straffälligenhil-

fe motiviert alle Mitarbeiter sich in diesem Bereich weiterhin zu engagieren. 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir 

weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die weibliche 

Schreibweise für die entsprechenden Beiträge gemeint ist. 
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1. Durchführung von Sprechstunden in der Vollzugsanstalt (auch in der Untersu- 

 chungshaft) zur Vorbereitung der Entlassung in konkreten Einzelfällen in Zusam- 

 menarbeit mit den Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 

 

Die Durchführung der Sprechzeiten in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf laufen mittlerweile 

reibungslos. Einmal in der Woche besucht die Sozialarbeiterin Frau Lorenz je nach Bedarf 

und durch die Vermittlung des sozialen Dienstes der JVA die Gefangenen. Hierbei geht es in 

den Gesprächen im Rahmen der Entlassungshilfe vorwiegend um  

 

• Sicherung der Existenz  

• Hilfen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 

• Hilfen zur Lebensbewältigung bei persönlichen Schwierigkeiten in der Umbruch- und 

Krisensituation Inhaftierung/ Freiheit  

• Hilfen beim Umgang mit Behörden und Ämtern 

• Hilfen zur Beschaffung aller notwendigen Papiere, Dokumenten und Unterlagen in Ab-

stimmung mit den Sozialen Diensten der JVA Rosdorf 

• Schuldnerberatung 

• Bewerbung im hauseigenen Kurzzeitwohnprojekt 

• Interesse an einer Tätigkeit im Rahmen einer AGH im Qualifizierungsprojekt der Anlauf-

stelle  

 

Mittlerweile konnten so 67 Gefangene im Jahr 2009 in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf auf-

gesucht werden. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem sozialen Dienst der JVA läuft nach wie vor reibungslos und 

unkompliziert. Anträge der Gefangenen werden unbürokratisch an die Anlaufstelle weiterge-

leitet. Mit dem Besuchsdienst können schon vorab die Termine geklärt und abgesprochen 

werden, so dass am Besuchstag die Gefangenen recht schnell zugeführt werden können. Die 

Bediensteten und die Mitarbeitern der Anlaufstelle arbeiten vertrauensvoll zusammen.  

 

Leider konnte wie schon in den vorangegangenen Jahren kein Kontakt zur Untersuchungshaft 

bzw. zu den U-Gefangenen hergestellt werden. Dies wird ein weiteres Ziel in der Zusammen-

arbeit mit den Mitarbeitern der JVA für die nächsten Jahre sein. 
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2. Hilfe bei der Wohnungssuche 

Unser Übergangswohnprojekt bietet eine kurzzeitige Wohnmöglichkeiten von bis zu 2 Mona-

ten insbesondere als Angebot von sozial betreutem Wohnen zur Vermeidung von Untersu-

chungshaft bzw. zur Unterbringung von Gefangenen während eines Urlaubs. Hafturlaube 

wurde im Berichtzeitraum wieder nicht gewährt. 

 

Die Bewerberunterlagen und der Belegstand des Wohnprojektes der Anlaufstelle Göttingen 

kann über die eigene Homepage (www.haftentlassene.de) herunter geladen, bzw. überprüft 

werden. Die Seite wird von dem Sozialbetreuer Bernd Ziegeldorf gepflegt. Herr Ziegeldorf ist 

auch zuständig für die Belegung der vier Zimmer. 

Die Zusammenarbeit mit dem sozialen Dienst der JVA Rosdorf läuft nach wie vor reibungslos 

und unkompliziert. 

Inhaftierte, die sich für das 

Kurzzeitwohnprojekt der Ein-

richtung beworben haben, 

werden von Frau Lorenz in 

der JVA Rosdorf besucht. 

Hier erfolgt eine erste Kon-

taktaufnahme zu den poten-

tiellen Bewerbern. In den Ge-

sprächen werden Fragen zum 

Wohnprojekt beantwortet, 

Absprachen be-züglich der 

ersten Schritte nach der Inhaf-

tierung getroffen und weitere 

individuelle Hilfestellungen 

angeboten. 

Voraussetzung für das Woh-

nen im Projekt ist das Ausfül-

len der Bewerbungsunterlagen 

und die Bereitschaft schon 

vorab das Überbrückungsgeld als Sicherheit an die Anlaufstelle überweisen zu lassen.  

 

 

 

Kurzzeitwohnprojekt der Anlaufstelle 
Unser Angebot richtet sich an männliche und weibliche Haftentlassene 
aus (vorwiegend) niedersächsischen JVAen und JAen, aber auch Bewer-
ber aus anderen Bundesländern werden aufgenommen. Der größte Teil 
unserer Bewohner kommt aus den Justizvollzugsanstalten Rosdorf, Han-
nover (auch Frauenvollzug), Burgdorf, Vechta (Jungtätervollzug & Frau-
envollzug), sowie deren Abteilungen und aus den Jugendanstalten Hameln 
und Rosdorf (ehem. JA Göttingen-Leineberg). Das Mindestaufnahmealter 
ist 18 Jahre. 
Unsere Einrichtung befindet sich im Rosmarinweg 24 in der Göttinger 
Weststadt. Hier unterhalten wir unser Kurzzeitwohnprojekt mit 4 Wohn-
plätzen (jeweils 1 Zimmer mit separatem Zugang vom Flur, eigener Sin-
gle-Küche (Kühlschrank und 2-Platten-Herd) im Zimmer und gemeinsa-
mer Küchen- und Badbenutzung). Die Kurzzeit-Wohnplätze können bis 2 
Monate genutzt werden. 
Während dieser Zeit kann in Ruhe eine eigene Wohnung oder ein eigenes 
Zimmer in Göttingen gesucht werden. Bei der Suche können unsere Kom-
munikationsmittel wie Telefon, Fax, e-mail und Internet genutzt werden. 
Außerdem unterhalten wir Kontakte zu örtlichen Vermietern. 
Die Miete beträgt z.Zt. 345,00 € pro Monat incl. Betriebskosten und Heiz-
kosten. Wir erheben eine Mietkaution von 450,00 €. Für Bezieher von 
Leistungen nach dem SGB II (ALG II) und SGB XII (Grundsicherung) 
wird die Miete im Rahmen der „Kosten der Unterkunft“ von der Stadt 
Göttingen übernommen. Die Mietkaution kann ggf. auf Antrag von der 
Stadt Göttingen übernommen werden. 
Bewerbungen für einen Wohnplatz können entweder vom Gefangenen 
direkt per Brief oder Telefon, oder auch über den Sozialdienst der JVA/JA 
erfolgen. Wir übersenden dann einen „Bewerbungs- Fragebogen“. 
Je nach Dauer der noch zu verbüßenden Strafe werden Zeitintervalle fest-
gelegt, zu denen sich der Wohnplatzbewerber bei uns melden soll (z.B. 
durch einen kurzen Anruf oder Brief) um zu gewährleisten, 
dass nach wie vor Interesse an einem zugesagten Wohnplatz besteht. 
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Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand: 

• das Ü-Geld wird sicher gestellt und kann nicht vom Haftentlassenen sofort ausgegeben 

werden 

• die erste Miete und die Kaution können davon bezahlt werden. Dies ist gerade für 

ALG I – Bezieher, die keine Leistungen nach SGB II bekommen, wichtig 

• der Gefangene bewirbt sich nicht bei mehreren Einrichtungen, die wenigen Wohn-

plätze werden dadurch nicht nutzlos blockiert 

• die Einrichtung hat zumindest eine Miete sicher, die Kaution kann bei Bedarf einbe-

halten werden 

Diese Praxis hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. 

Zwar haben 17 Bewohner nach ihrer Wohnzeit in der Anlaufstelle eine Wohnung finden kön-

nen. Jedoch gestaltet sich die Wohnungssuche immer schwieriger. Die Vermieter stört bei der 

Bewerbung nicht nur die Herkunft des Bewerbers, sondern sogar eine bestehende Arbeitslo-

sigkeit. Fast alle Anbieter von Wohnraum bestehen mittlerweile auf eine Schufa-Auskunft. 

Fällt diese negativ aus und sind sogar Schulden aus ehemaligen Mietverhältnissen aufge-

zeichnet, hat der Wohnungsbewerber kaum eine Chance, eine Wohnung zu erhalten. 

Die JVA Rosdorf aber auch andere JVAen haben in den letzten Jahren den Gefangenen kaum 

Lockerungsmaßnahmen gestattet. Das sehr wichtige Instrument der Entlassungsvorbereitung 

wurde mehr oder weniger ignoriert. So konnte in den vergangenen Jahren kein Hausbewohner 

im Rahmen von Lockerungsmaßnahmen Urlaubstage in der Einrichtung zur Vorbereitung 

seiner Entlassung verbringen. 
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3. Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

 

Wir bieten Hilfestellung in der Übergangszeit nach der Haftentlassung an insbesondere durch 

Beratung über Sozialleistungen (z. B. Sozialhilfe, Arbeitslosenunterstützung), Hilfe beim 

Umgang mit Behörden und bei der Abklärung von Zuständigkeitsfragen. 

Neben der Wohnungssuche sind nach der Haftentlassung weitere Existenzsichernde Maß-

nahmen zu treffen. Die Erledigung von Formalitäten, der Umgang mit Behörden bereitet vie-

len Schwierigkeiten, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. 

So ist die Lösung materieller Schwierigkeiten neben der Schuldenproblematik nach der Ent-

lassung oft ein Grund zur ersten Kontaktaufnahme. Wir unterstützen beim Ausfüllen von An-

trägen, nehmen gegebenenfalls telefonisch Kontakt zu den Sachbearbeitern auf und vermitteln 

bei Schwierigkeiten. 

 

Dieser Bereich nimmt nach wie vor den Hauptteil der Sozialberatung in der Anlaufstelle ein. 

Fast alle Besucher der Anlaufstelle sind mit der Antragstellung auf öffentliche Leistungen und 

mit den verbundenen Aufgaben überfordert und benötigen Unterstützung. 

 

Durch die gemeinsam mit anderen Einrichtungen und der JVA Rosdorf durchgeführten Ent-

lassungskurse wird mittlerweile versucht schon im Vorfeld den Gefangenen aufzuklären und 

ihn auf die Zeit nach der Inhaftierung vorzubereiten. Jedoch ist die Antragstellung dermaßen 

komplex, dass sich die Schwierigkeiten des Entlassenen erst in der Praxis zeigen. 

Der Antragsteller hat in den ersten Tagen gerade nach einer Entlassung einiges zu erledigen. 

Nach der Anmeldung beim Einwohnermeldeamt –hier kann die Adresse der Einrichtung als 

Meldeadresse bei Bedarf angegeben werden- muss geklärt werden, ob Leistungen von der 

Arbeitsagentur im Rahmen von Arbeitslosengeld I gezahlt werden können. Sollte dies der Fall 

sein muss zusätzlich ein Wohngeldantrag gestellt werden. Termine zur Arbeitsvermittlung 

werden recht schnell vergeben, meist muss der Entlassene einen Lebenslauf erstellen und ein-

reichen. 

Sollte jedoch kein Anrecht auf ALG I bestehen erfolgt ein Marathon, der dem Haftentlasse-

nen/Antragsteller einiges abverlangt: 

• Meldung bei der Stadt Göttingen – Antrag auf SGB II stellen 

• Antrag ausfüllen 

• Klärung der Krankenkassenmitgliedschaft/Einreichen des Sozialversicherungsauswei-

ses 
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• Mietbescheinigung für Wohnung einreichen 

• Meldebescheinigung 

• Kindergeldbezug klären 

• Bescheinigung der Arbeitsagentur (das keine Leistungen nach ALG I bestehen) 

• Angabe von Adressen Angehöriger 

• Haftentlassungsschein 

• Antrag auf Kaution etc. 

 

Das von der Haftanstalt ausgezahlte Überbrückungsgeld muss bei Bezug von ALG II vier 

Wochen zum Leben eingesetzt werden. Leider ist das ein Umstand, der vielen Entlassenen 

nicht bewusst ist. Hier ist erster Ärger vorprogrammiert.  

Die Erledigung von Formalitäten, der Umgang mit Behörden bereitet vielen Schwierigkeiten, 

die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. 

Sie verstehen oft nicht, warum zur Beantragung von Leistungen soviel „Papierkram erforder-

lich ist und fühlen sich des Öfteren unverstanden 

Hier ist oft das Geschick der Mitarbeiter der Anlaufstelle gefragt, den Ratsuchenden aufzuklä-

ren und vermittelnd einzugreifen. 

Über die Jahre wurde ein beidseitiger guter Umgang gefunden. So können viele Probleme die 

Ratsuchenden betreffend oft unkompliziert bereits am Telefon geklärt werden. 

Schwierigkeiten bereitet den Mitarbeitern der Einrichtung zusehend spezielle Anfragen der 

Ratsuchenden: Warum darf mein Kind nicht ausziehen und eine eigene Wohnung beziehen? 

Warum übernimmt die Stadt nicht meine Stromschulden? Warum bekomme ich meine Erst-

ausstattung nur als Darlehen? Warum fällt die Erstausstattung so gering aus. Bekomme ich 

eine Waschmaschine? Habe ich Anrecht auf eine Busfahrkarte. Wie viel darf ich hinzuverdie-

nen? Warum zieht die Behörde weiter Raten von meiner Hilfe ein, obwohl ich mich im Insol-

venzverfahren befinde? Muss die Stadt die Kosten für……etc., etc. 

Obwohl das kompetente Team der Anlaufstelle die meisten Fragen aufgrund der langjährigen 

Erfahrung beantworten kann, bleibt aufgrund des in vielen Bereichen undurchsichtigen und 

unzulänglichen Gesetzes dann nur der Gang zu einem Anwalt, um die Belange und Bedürf-

nisse ausreichend klären zu können. 
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4. Kontaktadresse 
 

Mit dem Einwohnermeldeamt der Stadt Göttingen ist abgesprochen worden, dass wir für Per-

sonen ohne festen Wohnsitz, die regelmäßigen Kontakt zu unserer Anlaufstelle haben, die 

Adresse unserer Einrichtung als Kontaktadresse anbieten können. Diese Hilfesuchenden kön-

nen sich mit unserer Adresse anmelden und sind so erreichbar, insbesondere für die Arbeits-

agentur und das Sozialamt und auch die Justiz, aber auch für sämtliche postalischen Angele-

genheiten. 

Die Post wird regelmäßig abgeholt und dann oft gleich mit Unterstützung von uns „bearbei-

tet“. Dieses Angebot der Postadresse nutzen auch vermehrt Besucher unserer Anlaufstelle, die 

zwar eine eigenen Wohnung haben, aber in Wohnanlagen, wo immer wieder die Briefkästen 

aufgebrochen werden und so wichtige Post verloren geht.  
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5. Hilfe bei der Arbeitssuche 
 
Die Hilfe bei der Arbeitssuche beschränkt sich in der Anlaufstelle – Kontakt in Krisen e.V. in 

der Regel auf die Vermittlung der Ratsuchenden in das Beschäftigungsprojekt der Einrichtung. 

Um Inhaftierten die Möglichkeit einer Arbeitsaufnahme im Projekt direkt nach der Entlassung 

bieten zu können, werden 2 Stellen (1-Euro-Jobs) bereitgestellt. Die interessierten Gefangenen 

werden in der JVA Rosdorf besucht. Dort kann der Projektleiter Hans-Dieter Abele die Arbeit 

vorstellen und mit dem Gefangenen eine dementsprechende Vereinbarung treffen. Im Rahme 

der Entlassungshilfekurse stellt Herr Abele jedoch nicht nur das Beschäftigungsprojekt vor, 

sondern klärt auch im Allgemeinen über die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme im Rahmen der 

Mehraufwandsentschädigung bzw. 1,- Euro-Job in anderen Einrichtungen auf. 

Agrar- und Naturschutzprojekt 
Reintegration durch Qualifizierung im Bereich Naturschutzarbeiten und Landschaftspflege 

Das Projekt richtet sich an sozial Benachteiligte, Langzeitarbeitslose, Arbeitslosengeld-II - EmpfängerInnen, 
straffällig Gewordene, sowie Konsumenten legaler und illegaler Drogen. Den TeilnehmernInnen und deren An-
gehörigen soll die Möglichkeit geboten werden, einer sinnvollen und regelmäßigen Beschäftigung nachzugehen. 
Hauptsächlich dient das Projekt der Reintegration von Straffälligen und zur Prävention bei offensichtlich Ge-
fährdeten.  
Über Beschäftigungsfragen hinaus hat das Projekt das Ziel, sich an den Erfordernissen der Alltags- und Lebens-
situation der TeilnehmerInnen zu orientieren. Häufig benötigen diese in unterschiedlichen Problembereichen, 
zeitgleiche oder aufeinander abgestimmte Hilfen.  
Deshalb ist das Projekt eng mit den allgemeinen Grundversorgungsangeboten der Anlaufstelle vernetzt. Die 
Unterstützung verbindet unterschiedliche Problemdimensionen und behandelt die Bereiche Wohnen, Überschul-
dung, Sucht, usw. Für bereits Verurteilte besteht das Angebot, bei Zahlungsunfähigkeit die Geldstrafe in Form 
gemeinnütziger Arbeit abzuleisten. 
 
Projektinhalte 
Das Beschäftigungsspektrum umfasst gemeinnützige Tätigkeiten im Bereich Landschafts- und Naturschutzflä-
chenpflege. Hierzu zählen u.a. die in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Göttingen, 
dem Stadtforst Göttingen und dem Naturpark Hann.-Münden durchgeführten Maßnahmen, die zum Erhalt und 
zur Pflege von geschützten Landschaftsbestandteilen beitragen.  
Darüber hinaus steht dem Projekt eine landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung. Hier erproben die Teilnehme-
rInnen den biologischen Gemüse- und Obstanbau. Von der Bodenvorbereitung über die Saat, Pflanzung und 
Pflege bis hin zur Ernte werden ihnen fachliche Kenntnisse vermittelt. 
Zusätzlich wird eine Streuobstwiese mit ca. 100 Obstbäumen gepflegt. Durch Neupflanzung alter, hochstämmi-
ger Apfelsorten sowie Schnitt, Ernte und Verwertung im Bestand ist hier ein beispielhaftes Lehrgebiet entstan-
den. Einen weiteren großen Stellenwert nimmt der Holzeinschlag ein. Hier werden die TeilnehmerInnen qualifi-
ziert in den Bereichen Baumfällen und Aufarbeiten des Holzes. Für die ProjektteilnehmerInnen besteht ferner die 
Möglichkeit an Lehrgängen, Fortbildungsmaßnahmen und Praktika teilzunehmen. Neben der Vermittlung prakti-
scher und theoretischer Kenntnisse in den genannten Bereichen, ist die sozialpädagogische Betreuung von großer 
Wichtigkeit (Alltagspraktische Hilfen, Schuldenregulierung, psychosoziale Begleitung). 
Rahmen Die Personal- und Sachkosten des Projekts werden vom Landkreis und der Stadt Göttingen, sowie dem 
Europäischen Sozialfond (ESF) getragen. Zuwendungsbehörde hier ist die NBank Niedersachsen. Die Beschäfti-
gung findet ihre Umsetzung über halbjährige Arbeitsvereinbarungen im Sinne des §16 SGB II (Mehraufwands-
entschädigung bzw. 1,- Euro-Job) als GärtnerhelferInnen oder SozialhelferInnen, oder im Rahmen einer ABM 
als GärtnerIn / HauswirtschafterIn.  
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6. Geldverwaltung 
 
Die Durchführung und Betreuung der Geldverwaltung erfolgt durch die Geschäftsführerin 

Beate Jakesch-Zinn. Dieses Aufgabengebiet ist ein der wichtigsten Angebote der Anlaufstelle. 

Die Hilfesuchenden haben nicht nur die Möglichkeit ihr Einkommen auf das Sammelkonto 

überweisen zu lassen; die Auszahlung erfolgt in Absprache auch gestückelt und über den Mo-

nat verteilt, wichtige Raten werden überwiesen. Seit Jahren besteht dieses Angebot für Men-

schen, die aus den verschiedensten Gründen kein Konto besitzen. 

Jedes Jahr kommen viele Anfragen von außerhalb der Anlaufstelle hinzu, jedoch kann nur ein 

Platz in der Geldverwaltung vergeben werden, wenn ein Teilnehmer ausscheidet. Die Plätze 

müssen stark begrenzt werden, da diese Arbeit sehr zeitintensiv ist. 

Die Geldverwaltung erstreckt sich jedoch auch in die finanzielle Betreuung der 1,- €- Jobber 

während der Teilnahme am Qualifizierungsprojekt (zwischen 6 – 9 Monaten). Hier wird zu-

mindest der Lohn ausgezahlt aber auch individuelle Absprachen können getroffen werden. 

Weiterhin umfasst das Gebiet die Endgegennahme der eingezahlten Raten, die an die Staats-

anwaltschaft Göttingen im Rahmen des neuen Projektes weitergeleitet werden und inzwischen 

auch die Kontrolle und Überweisung der abgetreten Raten des Projektes „Geldverwaltung zur 

Haftvermeidung“. Geplant ist für 2010 hierfür bei der steigenden Anzahl von Betreuten in 

diesem Projekt stundenweise eine Verwaltungskraft einzustellen. 

Hinzu kommen das Einlösen von Schecks, einzelne Einzahlungen und damit verbundene Ü-

berweisungen, etc. 

Einmal im Monat kommt ein Mitarbeiter der Stadt Göttingen (Vollstreckungsstelle) und holt 

eingezahlte und mit dem Gerichtsvollzieher abgesprochene Raten bar ab. Diese wurden für 

die Klienten vereinbart und werden über die Geldverwaltung bar eingezahlt. 

Weiterhin nutzen auch die Hausbewohner aus dem Kurzzeitwohnprojekt das Angebot. 

Alle Einzahlungen und Auszahlungen müssen gebucht und dokumentiert werden. 

Für die Klienten ist dieses Angebot eine Kosten sparendes, und sinnvolles Angebot, für die 

Einrichtung ein hoher Arbeitsaufwand, der jedoch bedingt durch den hohen Nutzwert, wie der 

Rückfallverhinderung und Existenzsicherung der Hilfesuchenden gerne geleistet wird. 

 

2009 haben 5 Menschen wieder ein eigenes Konto einrichten können. Es wurden 183 bebuch-

te Kundenkonten sowie 15 Kunden in einem Sammelkonto für diverse Klienten (für einmali-

ge und/oder unregelmäßige Überweisungen) geführt. 

Im Berichtszeitraum sind ca. 400.000,- € an Zahlungsein- und Ausgängen über das Konto der 

Anlaufstelle gelaufen.  
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2009 wurden 54 (ohne Projekt „Geldverwaltung zur Haftvermeidung“) Klienten ständig in der 

Geldverwaltung betreut. 

 

Ø  54 Personen ließen ihre SGBII/ SGBXII , 

8 davon zusätzlich ihre LVA-Rente auf unser Konto überweisen 

3 Personen zusätzlich ihr Kindergeld 

Ø  3 Personen Arbeitslosengeld  

 

Für 32 Teilnehmer des Beschäftigungsprojektes wurden die AGH-Leistungen (1,- €-Mehrbe-

darf) regelmäßig ausgezahlt und 2 Mehrbedarfsentschädigungen über andere Maßnahmen. 

 

Schuldenberatung und Geldverwaltung sind zwei wichtige Bereiche im Angebot der Einrich-

tung, die nach wie vor in enger Zusammenarbeit geleistet werden. 

So lassen 95 Personen ihre Ratenzahlung, die mit der Schuldenberatung ausgehandelt wurden 

ebenfalls über unser Konto überweisen. 

 

23 Personen haben Bußgelder - größtenteils in Raten - an uns überwiesen 

Es mussten im Berichtszeitraum 45 Bestätigungen der Zahlungen oder 13 Mitteilungen über 

die Nichtzahlung einer Rate oder des Gesamtbetrages verschickt werden. 
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7. Hilfen bei der Regulierung von Schulden 

 
 
Die Schulden- und Insolvenzberatung der Einrichtung nimmt neben der Sozialberatung und der Geld-
verwaltung sehr viel Raum in der Arbeit ein. 
 
Schuldner- und Insolvenzberatung ist eine ganzheitliche, sozialpädagogische Beratung mit finanziel-
len, ökonomischen, rechtlichen und psychosozialen Schwerpunkten. Methoden sind dabei die soziale 
Einzelfallhilfe und die soziale Gruppenberatung. Abhängig vom Einzelfall werden folgende Einzel-
leistungen angeboten: 
 
Ø  Anamnese, Problembeschreibung, Zielfindung 
 

Information über die Arbeitsweise der Beratungs-
stelle; Erhebung der Verschuldungssituation, der 
Haushaltssituation sowie der psychosozialen 
Situation; Einleitung existenzsichernder Maß-
nahmen; Information zum Insolvenzverfahren; 
Absprache eines Beratungsziels; Vereinbarung 
von Regeln, ggf. Beratungsvertrag; was kann der 
Schuldner, ggf. unter Anleitung selber tun? 

Ø  Existenzsicherung 
 

Sicherung des Existenzminimums durch Sozial-
beratung, Haushaltsberatung und Pfändungs-
schutzmaßnahmen; Hilfen beim Erhalt von 
Wohnraum, Energieversorgung, Arbeitsplatz, 
Girokonto; Vermeidung von Ersatzfreiheitsstra-
fen 

Ø  Forderungsüberprüfung, Schuldnerschutz 
 

Rechtliche Überprüfung von Forderungen (Inkas-
sokosten, Verzugszinsen, Sittenwidrigkeit wegen 
überhöhter Zinsen, Sittenwidrigkeit von Bürg-
schaftsverträgen); Information zu unseriösen 
Kreditvermittlern und Schuldenregulierern; Er-
schließung anwaltlicher Vertretung ggf. im Rah-
men von Beratungs- und Prozesskostenhilfe. 
 

Ø  Haushaltsberatung 
 

Einübung in die Technik dispositiver Haushalts-
führung (Haushaltsplan, Haushaltsbuch, wirt-
schaftliche Haushaltsführung, Realisierung von 
Einsparpotenzialen); Versicherungsberatung und 
Kreditberatung, ggf. Verweis auf Informations- 
und Beratungsangebote der Verbraucherorganisa-
tionen 
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Ø  Entwicklung und Umsetzung von Sanierungs-
strategien 

 

Stundung, Niederschlagung oder (Teil-) Erlass 
von Verbindlichkeiten; sukzessive Tilgung ein-
zelner Verbindlichkeiten in Form von Ratenzah-
lungsvereinbarungen oder Zahlungsvergleichen; 
Fondsregulierungen in Zusammenarbeit mit Stif-
tungen 

Ø  Durchführung des außergerichtlichen Eini-
gungsversuches  

 

umfassende Sondierungs- und Informationsar-
beit; Prüfen rechtlicher Hindernisse und Abschät-
zen der persönlichen Perspektive; Erstanfrage 
gemäß § 305 Abs. 2 S. 2 InsO; Erstellen eines 
differenzierten Regulierungsplans unter Berück-
sichtigung der Einkommens-, Vermögens- und 
Familiensituation des Schuldners; Verhandlungs-
führung mit Gläubigern 

Ø  Erstellen der Bescheinigung über das Schei-
tern einer außergerichtlichen Einigung gemäß 
§ 305 Abs. 1 S. 1 InsO und Hilfe bei der In-
solvenzantragstellung 

Ausstellen der Bescheinigung und Dokumen-
tation des außergerichtlichen Einigungsversuchs; 
EDV-gestützte Hilfe bei der Antragstellung 

Ø  Begleitung im Schuldenbereinigungsplanver-
fahren sowie im gerichtlichen Insolvenzver-
fahren 

 

Unterstützung beim Schriftverkehr mit dem In-
solvenzgericht sowie ggf. dem (vorläufigen) In-
solvenzverwalter; Anfertigen von Planänderun-
gen mit dem Ziel einer Annahme des Schulden-
bereinigungsplans gemäß § 308 / § 309 InsO 

Ø  Begleitung bei der Vergleichserfüllung bzw. 
in der „Wohlverhaltensphase“ 

 

Information über Obliegenheiten (§ 295 InsO); 
Beratung und Unterstützung bei der Erfüllung 
von Vergleichen bzw. Schuldenbereinigungsplä-
nen; Beratung und Betreuung in erneuten Krisen-
situationen während der Phase der Vergleichser-
füllung 

Ø  Weitere Leistungen 
 

aufsuchende, zielgruppenorientierte Informati-
ons- und Bildungsarbeit zur Vermeidung von 
Überschuldungssituationen; sozialpädagogische 
Gruppenarbeit 

 
 

a. Allgemeine Schuldenberatung 

Das erste und evtl. weitere Gespräche mit der Schuldnerberatung dient hauptsächlich dazu  

• einen möglichst genauen Überblick über die Ver-
schuldungssituation zu gewinnen, 

• einen Überblick über die Einnahme- und Ausgabesi-
tuation sowie der sonstigen finanziellen Situation zu 
erhalten, 

• die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der 
Überschuldung kennenzulernen,  

• die aktuelle Lebenssituation kennenzulernen, 
• die Prüfung, ob existenzsichernder Maßnahmen und 

Vollstreckungsschutzmaßnahmen notwendig sind. 
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Der nächste Schritt der Schuldnerberatung ist die gemeinsame Zieldefinition. Im Ergebnis werden die 
weiteren Regulierungsmaßnahmen festgelegt, welche sich in folgende Rubriken einteilen lassen:  

• Stundung der Forderungen 
Diese Maßnahme ist sinnvoll, wenn es sich nur um eine vorübergehende Zahlungsunfähigkeit 
handelt. 

• Ratenzahlungsvereinbarungen 
Ratenzahlungsvereinbarungen kommen in Frage, wenn ausreichendes Einkommen vorhanden 
ist, die ausstehenden Forderungen einschließlich der laufenden Zinsen in einem überschauba-
ren Zeitraum zu tilgen. 

• Verhandlungen um Forderungsnachlässe 
Kommt eine einmalige Zahlung nicht in Frage, so kann der Forderungsbetrag zins- und kos-
tenfrei festgeschrieben werden und ratenweise getilgt werden. Ob und in welcher Höhe und 
Form Vergleiche möglich sind, hängt von vielen individuellen Faktoren ab und kann nicht 
pauschalisiert werden. Alter der Forderung, Prognose der finanziellen Zukunftssituation des 
Schuldners, persönliche und soziale Situation und Prognose des Schuldners spielen eine Rolle. 

• Erlass der Forderung 
Vor allem bei Behörden und öffentlichen Stellen kann um einen Erlass oder eine Niederschla-
gung von Forderungen nachgesucht werden.  

 

 
 
Die Zielgruppe unseres Beratungsangebots sind straffällig Gewordene, Inhaftierte, von Straffälligkeit 
bedrohte Familien und Einzelpersonen aus dem Landkreis Göttingen, Psychiatriepatienten oder Dro-
genabhängige, Substituierte, und Personen aus Notunterkünften und deren Familien. Inhaftierte und 
deren Familien, Haftentlassene und deren Familien, Konsumenten legaler und illegaler Drogen und 
deren Angehörige, Leistungsempfänger von öffentlichen Geldern (SGB II, SGB XII) 
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b. Das Verbraucherinsolvenzverfahren 

Am Verbraucherprivatinsolvenzverfahren können natürliche 
Personen, ehemalige Selbstständige und Kleingewerbetrei-
bende (§304 Abs.1 InsO) teilnehmen. Wichtig ist es für den 
Schuldner, dass er alle Verbindlichkeiten erfasst und sich im 
Rahmen eines Schuldenbereinigungsplans (Tilgungsplan) mit 
seinen Gläubigern einigt. Gelingt eine Einigung, entfällt das 
weitere Verfahren. Ist der Schuldner nicht in der Lage eine 
Einigung zu erzielen oder weigert sich ein Gläubiger den 
vorgeschlagenen Tilgungsplan anzunehmen, muss der Betrof-

fene sich an eine geeignete (nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO anerkannte) Schuldenberatungsstelle – wie 
zum Beispiel die Anlaufstelle, die das Scheitern der außergerichtlichen Vereinbarung attestiert wen-
den. Rechtsanwälte können nicht mehr über einen Beratungshilfeschein in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Mit Hilfe der Beratungsstelle wird ein Schuldenbereinigungsplan mit dem Ziel der Entschuldung er-
stellt, um eine Einigung zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern zu erreichen. Scheitert auch 
dieser Entschuldungsversuch kann der Insolvenzeröffnungsantrag beim Insolvenzgericht aufgrund 
einer ausgestellten Bescheinigung der Anlaufstelle eingereicht werden. 
 
Bei der Beibringung folgender für die Verbraucherinsolvenz mit Restschuldbefreiung notwendigen 

Bestätigungen/ Unterlagen unterstützt die Anlaufstelle den Schuldner: 

• Bescheinigung einer geeigneten Person oder Stelle über das Scheitern der außergerichtlichen 
Einigung mit den Gläubigern; 

• Antrag auf Erteilung von Restschuldbefreiung (§ 287 InsO); 
• Vermögensverzeichnis, Vermögensübersicht, Verzeichnis der Gläubiger und ein Verzeichnis 

der gegen ihn gerichteten Forderungen; 
• Schuldenbereinigungsplan. 
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Bevor das Insolvenzverfahren eröffnet wird, prüft das Gericht, ob die Durchführung eines gerichtli-
chen Schuldenbereinigungsplans Aussicht auf Erfolg hat. Der Plan und die Vermögensübersicht wird 
an die Gläubiger verschickt. Wird der Plan nach einer vierwöchigen Bedenkzeit nicht von mindestens 
50% der Gläubiger (nach Anzahl von Köpfen und Forderungshöhe) abgelehnt, so kann das Gericht die 
Zustimmung der ablehnenden Gläubiger auf Antrag der verschuldeten Person ersetzen. 
 
Nach den gescheiterten Bemühungen wird das vereinfachte Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet. 

Das Verfahren kann schriftlich durchgeführt werden. Das pfändbare Vermögen und die pfändbaren 

Einkommensüberschüsse werden an die Gläubiger ausgeschüttet, bzw. abgeführt (nach Abzug der 

Verfahrenskosten). Durch einen Treuhänders, der die Insolvenztabelle (Gläubiger, Forderungshöhe 

und Forderungsgrund) erstellt, wird der Schuldner betreut und durch das Insolvenzverfahren begleitet. 

 
Das oben beschriebene Verbraucherinsolvenzverfahren wird durchgeführt, damit der Schuldner an-
schließend eine Restschuldbefreiung erlangen kann. Im sechsjährigen Restschuldbefreiungsverfahren 
(Wohlverhaltensphase), muss der Schuldner den pfändbaren Teil seines Einkommens und die Hälfte 
eines ihm in dieser Zeit zufallenden Erbteils an den Treuhänder abtreten. Dieser verteilt die anfallen-
den Beträge nach Abzug der Kosten des Verfahrens gemäß der Quote des Verteilungsverzeichnisses 
an die Gläubiger. Nach erfolgreichem Ablauf des Restschuldbefreiungsverfahrens erteilt das Gericht 
dem Schuldner auf Antrag die Restschuldbefreiung.  

c. Angebote in der JVA Rosdorf und Abteilungen Duderstadt (offener Vollzug) sowie Leineberg 
(offener Jugendvollzug) 

Das Angebot erreicht Besucher der Anlaufstelle, Ge-

fangene der Justizvollzugsanstalt Rosdorf und die Ab-

teilungen Duderstadt (offener Vollzug) sowie der Ab-

teilung Leineberg (offener Jugendvollzug). 

Die Zusammenarbeit mit den Bediensten läuft auch hier 

hervorragend 

Insassen der JA kommen jedoch auch bei Bedarf, nach 
dem Kennenlernen zu den Sprechzeiten in die Einrich-
tung.. 
Während Frau Lorenz neben der sozialen Schuldenbe-
ratung in unserer Einrichtung die Schuldner in der JVA 
Rosdorf und der Abteilung Duderstadt aufsucht, arbei-
tet Christoph Filler und Sandra Klüß mit dem Klientel 
in der Einrichtung sowie in der Jugendanstalt Leineberg 
zusammen. 
Die Schuldnerberatung erstreckt sich über das 
niedrigschwellige Angebot bis hin zur Schuldenregulie-
rung auch mit Hilfe des Verbraucherinsolvenzverfah-
rens. Präventions- und Aufklärungskurse sowie kollegi-
ale Beratung von Mitarbeitern aus anderen Einrichtun-
gen runden das Angebot ab. 
 
In der Hauptanstalt Rosdorf wird die Schuldenberatung 
in Form von Präventionskursen sowie Einzelgesprächen 

angeboten. An den Kursen können bis zu 20 Gefangene teilnehmen. Im Jahr 2009 wurden zwei Kurse 
durchgeführt.  
 
 

Die Schuldenberatung  

 
Die Anlaufstelle hat sich im Bereich der 
Schuldenberatung auf Menschen mit 
Mehrfachproblematiken, gerade im Straf-
fälligenbereich spezialisiert.  
 
In dem Bereich der freien Straffälligenhilfe 
entwickelte sich aufgrund der bestehenden 
Problematiken ein Konzept, dass die ver-
schiedensten Formen der Ver- und Über-
schuldung abdeckt. So reicht die Betreu-
ung des Schuldners von der Haushaltsbud-
getberatung, der Beratung über das Kre-
ditwesen, der klassischen Schuldenregulie-
rung bis hin zur außergerichtlichen Schul-
denregulierung im Rahmen des Insolvenz-
verfahrens.  
 

So wird gewährleistet, dass nicht nur ein 
standartisiertes Ablaufverfahren abgespult, 
sondern ein auf den Schuldner individuel-
les Gesamtentschuldungskonzept erarbeitet 
und durchgeführt wird. 
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Die Arbeit mit den Inhaftierten ist durch die schlechte Erreichbarkeit ein anstrengendes Geschäft. Das 
Zusammenstellen der Gläubigerunterlagen gestaltet sich bei jedem dritten Gefangenen als äußerst 
schwierig. Viele der Inhaftierten besitzen kaum oder wenige Unterlagen. Zwar erinnern sich die meis-

ten an ihre bestehenden Ver-
bindlichkeiten, jedoch besitzen 
sie keine Adressen oder sogar 
Aktenzeichen der Gläubiger. 
So recherchieren die Mitarbei-
ter (oft die studentische Aus-
hilfskraft Janina Diekmann) 
mittels Internet die ent-
sprechenden Adressen.  
 
Nur wer seine Akten vor Ort 
hat oder außerhalb der Anstalt 
Familie oder Freunde einschal-
ten kann, um entsprechende 
Unterlagen beschaffen zu kön-
nen, kann eine ordentliche 
Schuldenregulierung beginnen. 
Um z.B. am Insol-
venzverfahren teilnehmen zu 
können, muss auch während 
seiner Inhaftierung alle Unter-
lagen beschaffen können und 
zudem auch versuchen eine 
Arbeit in der JVA zu bekom-
men. 
 
Oft können für den Gefangenen 
einige wichtige Dinge in die 
Wege geleitet werden. Si-
cherung der Unterlagen, erste 
Recherche über bestehende 
Verbindlichkeiten, kleine Ra-
tenzahlung oder längerfristige 
Stundungen werden von Frau 
Lorenz initiiert, bzw. durchge-
führt. 
 
In der Jugendanstalt Leineberg 
werden von Christoph Filler 
und Sandra Klüß neben den 

Einzelgesprächen auch zukünftig Präventionskurse angeboten. Die beiden Schuldenberater fahren 
regelmäßig einmal im Monat in die Anstalt um mit den jungen Gefangenen die Beratung durchzufüh-
ren. Gefangene die Ausgang haben kommen bei Bedarf zu den Sprechzeiten in die Einrichtung. Die 
Zusammenarbeit mit den Bediensten läuft auch hier hervorragend.  
 
d. Schuldenberatung in Zahlen 
Von den insgesamt 395 beratenen Schuldnern, nahmen 285 an der weiterführenden Insolvenzberatung 
teil. 50 Schuldner (110 Kontakte) befanden sich im geschlossenen Erwachsenenvollzug der JVA Ros-
dorf und im offenen Vollzug der Abteilung Duderstadt. In der offenen Jugendanstalt wurden 43 
Schuldner beraten; es konnten 133 Kontakte verzeichnet werden. 43 Schuldner wurden bei der Stel-
lung eines Insolvenzantrags unterstützt. Für Inhaftierte konnten 3 Insolvenzanträge eingereicht wer-
den. Es wurden 10 Insolvenzen vorbereitet, die voraussichtlich 2010 ihren Abschluss finden.  

Schuldenberatung für Straffällig Gewordene und Inhaf-
tierte 

 
Reintegration von straffällig Gewordenen ist ohne eine effiziente 
und nachhaltige Schuldenberatung nicht durchführbar. Nahezu alle 
Betroffenen haben hohe Schulden, die einer sozialen und berufli-
chen Integration und persönlichen Stabilisierung im Wege stehen 
oder diese sogar unmöglich machen.  
„Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, 
künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen (Vollzugsziel)". 

Um das Vollzugsziel gemäß § 2 Satz 1 des Strafvollzugsgesetzes zu 
erreichen, ist unbedingt notwendig auch die materiellen Sorgen des 
Gefangenen zu lösen.  
Ø  Straftaten werden begangen aufgrund vorliegender materieller 

Sorgen; 
Ø  Aus Straftaten können finanzielle Schwierigkeiten entstehen; 
Ø  Ein Inhaftierung/eine Strafhaft zieht Schulden nach sich. 
 
Die ganzheitliche Konzeption versucht schon im Vorfeld aufgrund 
materieller Schwierigkeiten Straftaten und/ oder Inhaftierung zu 
verhindern. Bereits während der Untersuchungshaft kann das Ent-
stehen von Verbindlichkeiten durch Kündigung/Aufrechterhaltung 
der Wohnung, Abmeldung/Befreiung der GEZ, Versicherungen bei-
tragsfrei stellen, etc. verhindert werden.  
 
Die Zeit im Vollzug kann genutzt werden, um eine außergerichtli-
che Schuldenregulierung und ein Insolvenzverfahren vorzubereiten 
oder  durchzuführen. Nach der Entlassung kann durch kompetente 
weiterführende und/ oder weiterleitende Unterstützung die Ent-
schuldung fortgeführt und beendet werden.  
 
Die Schuldenberatung kann in Form von Einzelfallhilfe und Grup-
penarbeit (Info-Veranstaltungen/Prävention, Kurse aber auch im 
Rahmen von Fortbildung für die Bediensteten und den sozialen 
Dienst) durchgeführt werden. 
 



18. Unsere Arbeit in Zahlen – Auswertung 2009 

(3 Monate erfasst, Hochrechnung) 
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Status der Klienten in %: 

 
 
Statusgruppen nach Geschlecht in %: 
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Form der Beratungs- und Unterstützungsleistung* in %: 

 
 
Zeitpunkt des Erstkontaktes in %: 
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Zeitpunkt des Erstkontaktes nach Geschlecht in %: 
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Beratungs- und Unterstützungsinhalte nach Erstkontakt* zur Einrichtung nach Geschlecht in %: 

 
Zentrale Themen beim Erstkontakt nach Altersgruppen in %: 
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Beratungs- und Unterstützungsinhalte* in %: 
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Beratungsdauer (gruppiert) bei den Einzelkontakten in %: 

 
 
Geschlechtsstruktur der Klienten in %: 
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Beratungszeit (gruppiert) nach den zentralen Beratungs- und Unterstützungsinhalten* in %: 
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Kurzzeitwohnprojekt – Aufenthaltsdauer max. 2 Monate 
Bewohner 2009 davon Frauen  davon Männer 
17 3 14 
 

Soziale Schuldenberatung 

Schuldner insgesamt davon Frauen davon Männer  Weiter an Insolvenzber. 

153 (davon 50 Inhaftierte) 62 91 35 

 
 
treuhänderische freiwillige Geldverwaltung (ohne Projekt Geldverwaltung zur Haftvermeidung) 
Kunden davon Frauen davon Männer  zusätzlich Teilnehmer AGH 
54 11 43   32 

 

Geldverwaltung zur Haftvermeidung ( bis 31.12.2009  
Anfragen 
32 
 
laufende Zahlungen 
bei Personen   davon Frauen  davon Männer 
28    5  23 

 

Einkommen der Kunden in Geldverwaltung 
ALG I SGB II/XII Rente Kindergeld Wohngeld  AGH (1€ Mehrbedarf) 
3 51 8 3 3  34 
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Betreuung in der JVA Rosdorf  mit Abteilung Leineberg und Duderstadt 

 
Haftinsassen  in der JVAinsgesamt      Kontakte insgesamt 
 67          127 
 
davon: Schuldenberatung  /  Entlassungsberatung 

                 50                                 17 
 
Haftinsassen der Jugendanstalt insgesamt 
43           133 
 

Insolvenzberatung 
Schuldner insgesamt davon Frauen davon Männer 
277 98 179 
Teilnahme am Insolvenzverfahren 
43     davon 3 Inhaftierte 
 

Qualifizierungsprojekt 
Teilnehmer insgesamt davon Frauen davon Männer  
48 10 38 

 

Bußgelderzuweisung 

Insgesamt  5.885,- € von insgesamt 23 Personen haben Bußgelder - oft in Raten - überwiesen 
STA Göttingen AG Göttingen AG Northeim AG Hann.Münden 
17 (davon nur 2 neue) 
 



8. Informationen: Möglichkeit der Rechtsberatung nach dem Beratungshilfegesetz 

 

Das Beratungshilfegesetz (BerHG) sichert Rechtsuchenden mit niedrigem Einkommen gegen 

eine Eigenleistung von 10,- Euro Rechtsberatung und Vertretung außerhalb eines gerichtli-

chen Verfahrens und im Rahmen eines Güteverfahrens in den Bereichen 

• des Zivilrechts (z. B. Kaufrecht, Mietsachen, Schadensersatzansprüche, bei Verkehrsunfäl- 

 len, nachbarliche Streitigkeiten, Scheidungs- und Unterhaltssachen, sonstige Familiensa- 

 chen, Erbstreitigkeiten, Versicherungsansprüche); 

• des Arbeitsrechts(z. B. bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses); 

• des Verwaltungsrechts (z. B. BAFöG, Abgabenrecht, Schul- und Hochschulrecht, Gewer- 

 berecht); 

• des Sozialrechts (z. B. Grundsicherung für Arbeitsuchende „Hartz IV“, Angelegenheiten  

 der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung); 

• des Steuerrechts (z.B. Angelegenheiten des Kindergeldes nach dem Einkommensteuerge- 

 setz); 

• des Verfassungsrechts (z. B. Verfassungsbeschwerden wegen Grundrechtsverletzungen). 

 

Beratungshilfe kann jeder in Anspruch nehmen, dem nach den Vorschriften der Zivilprozess-

ordnung Prozesskostenhilfe ohne einen eigenen Beitrag zu den Kosten gewährt werden wür-

de. Beratungshilfe ist unabhängig von der Staatsbürgerschaft zu gewähren. Einen Anspruch 

auf Beratungshilfe hat, wer aufgrund seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 

nicht in der Lage ist, sich selbst Rechtsrat zu finanzieren. Eigenes Vermögen braucht man nur 

einzusetzen, wenn dies zumutbar ist.  

 

a. Verfahren 

Die Beantragung der Beratungshilfe erfolgt gegenüber der Rechtsantragsstelle des für den 

Antragsteller zuständigen Amtsgerichts. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnort des 

Antragstellers.  

 

Seit 01.04.2009 muss für das Amtsgericht Göttingen, welches für den Grossteil der Besucher 

der Anlaufstelle zuständig ist, grundsätzlich durch schriftlichen Antrag Beratungshilfe bean-

tragt werden (siehe Anlage „Umstellung des Beratungshilfeverfahrens“). Neben einer kurzen 

Sachverhaltsschilderung und einem ausgefüllten Beratungshilfeantrag sind wahrheitsgemäße 

und vollständige Angaben zur Person, zu den Einkommensverhältnissen (auch der Personen, 

denen die rechtsuchende Person Unterhalt gewährt), zum Vermögen und den einzelnen Ver-
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mögensgegenständen, zu den Wohnkosten, Unterhaltsleistungen für gesetzlich Unterhaltsbe-

rechtigte und eventuell zu besonderen Belastungen (z.B. wegen Körperbehinderung; hoher 

Zahlungsverpflichtungen) zu machen. Die zum Nachweis des Einkommens notwendigen Un-

terlagen wie Gehaltsbescheinigungen, Bescheide über Arbeitslosengeld-II, Mietverträge und 

andere Belege sind in Kopie beizulegen. 

 

Kommt der Rechtspfleger des Amtsgerichts zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen zur 

Gewährung von Beratungshilfe vorliegen, stellt das Gericht einen Berechtigungsschein aus. 

Mit diesem Schein kann eine Rechtsanwältin / ein Rechtsanwalt eigener Wahl aufgesucht 

werden. In eiligen Fällen ist es auch möglich, sogleich einen Anwalt auszusuchen und diesen 

zu bitten, den Antrag auf Bewilligung der Beratungshilfe beim Amtsgericht nachträglich zu 

stellen.  

 

 

b. Intention 

Die Beratungshilfe soll zu anderen Beratungsmöglichkeiten hinzutreten und vor allem dort 

wirksam werden, wo die Anlaufstelle nicht selbst beratend tätig werden kann und auch andere 

weiterführende Hilfe fehlt.  

 

Insbesondere in Bereichen, in denen nach dem Rechtsdienstleitungsgesetz eine außergericht-

liche Rechtsberatung gesetzlich reglementiert ist, ist als weiterführende Hilfe eine Unterstüt-

zung der Ratsuchenden bei der Beantragung von Beratungshilfe notwendig, um die oben ge-

nannten hohen Anforderungen zu erfüllen. Insbesondere seit der Umstellung auf die schriftli-

che Beantragung sind gerade die benachteiligten Klienten mit Problemen im Umgang mit 

Anträgen überfordert, diesen Antrag selbständig auszufüllen und benötigen Unterstützung.  
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9. Einzel- und Gruppengespräche über die besonderen Schwierigkeiten nach der  

 Haftentlassung (Themen: Vorurteile, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Umgang mit  

 der Freizeit) 

 
Persönliche Gespräche / Beratung  

Aufgrund von Anknüpfungspunkten zu Gesprächen, die in der Kaffeestube gefunden wurden, 

entsteht gegenüber einzelnen Mitarbeitern ein wachsendes Vertrauensverhältnis. Es wird zum 

Teil nach Gesprächen unter vier Augen verlangt, wo Probleme zur Sprache kommen, die im 

Beisein anderer nicht ausgesprochen, zum Teil versteckt werden. 

- Suchtproblematik 

- Beziehungsprobleme 

- Probleme mit Aggressionen oder/und Depression 

- Schulden 

 

Die Besucher, die den Weg in die Anlaufstelle finden, kommen mit den unterschiedlichsten 

Ängsten und Problemen zu den Mitarbeitern. In den Gesprächen mit den Betroffenen wird 

sich viel Zeit für den Klienten genommen, um die bestehenden Sorgen gemeinsam zu lösen. 

Die Vorgehensweise ist hier ganz unterschiedlich: mal reicht es einfach nur zuzuhören und 

dem Ratsuchenden Aufmerksamkeit zu schenken, mal müssen handfeste Lösungen gefunden 

werden. In all den o.g. Bereichen versuchen die Mitarbeiter Mittel und Wege zu finden, um 

den Betroffenen helfen zu können.  

In der Teestube der Einrichtung treffen sich die Ratsuchenden aus den verschiedensten Grün-

den. Die Räumlichkeiten werden zur lockeren Kontaktaufnahme genutzt; Essen und Getränke 

können für kleines Geld erworben werden, sie wird als Wartebereich genutzt und um neuste 

Informationen zu erhalten. 

In diesen Räumlichkeiten finden oft genug zwischen den Mitarbeitern und den Besuchern 

Gespräche über die unterschiedlichsten Themenbereiche sowie Informationsaustausch statt.  

Das Jahr 2009 wurde von einem besonderes Thema beherrscht: Der Leistungsbezug im Rah-

men von Hartz IV. Ein schon von Anbeginn schwieriges Thema wurde nun Hauptbestandteil 

der Gespräche mit den Betroffenen und rückte all die anderen Schwierigkeiten in den Hinter-

grund.  
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Behörde bestraft Gelegenheits-Bettler 
27.03.2009 - 15:22 UHR 
Die Stadt Göttingen hat einem Sozialhilfe-Empfänger die Unterstützung gekürzt, weil er sich durch 
Betteln Geld dazu verdient hat.  

Das Sozialamt sei damit seiner gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen, sagte Verwaltungssprecher 
Detlef Johannson. Ein Mitarbeiter der Behörde hatte den Hilfeempfänger zweimal beim Betteln beobach-
tet. Einmal zählte er 1,40 Euro und das andere Mal 6 Euro in der Blechdose. 

 Daraufhin reduzierte die Stadt auf Basis einer „Hochrechnung“ die monatliche Unterstützung 
zunächst um 120 und nach einem Widerspruch des Mannes schließlich um 50 Euro. (Quelle: Bild) 

Michael H. ein Besucher unserer Einrichtung löste mit dieser Schlagzeile nicht nur eine Dis-

kussion unter den Klienten und Mitarbeitern der Anlaufstelle aus. Weitere Schlagzeilen in der 

örtlichen und überregionalen Presse sowie im Radio sogar Fernsehen folgte. Das Thema 

brachte auch unsere Besuchern zum Brodeln. Weitere Themen im Umgang mit Hartz IV – 

Beziehern folgten:  

TagesSatz fordert Sonderregelung für Magazinverkäufer Montag, 06.04.2009  

Nach der Sondersitzung des städtischen Sozialausschusses zur sog. "Betteleiaffäre" sieht der Verein Ta-
gesSatz weiterhin Handlungsbedarf bei der Einstufung der Erlöse aus dem Verkauf des gleichnamigen 
Straßenmagazins. Auf der Sitzung am vergangenen Donnerstag hatte Sozialdezernentin Dagmar Schla-
peit-Beck erklärt, TagesSatz-Verkäufern würden ihre Verkaufserlöse nicht auf ihre Sozialhilfe angerech-
net. Bei einem in die Kritik geratenen Fall habe es sich um ein einmaliges Versehen gehandelt. Ob auch 
Verkäufer, die ALG II beziehen, Erlöse über der Freibetragsgrenze von 100 Euro nicht angerechnet be-
kommen, solle der Landkreis Göttingen entscheiden Der Verein TagesSatz befürchtet nun eine Ungleich-
behandlung der Verkäufer. Nach wie vor seien Hartz IV-Empfänger an ihren Freibetrag gebunden. Damit 
müssten sie 80 Prozent der Verkaufserlöse über 100 Euro abtreten. Dieser Umstand sei für viele poten-
zielle Verkäufer ein Motivationsverlust oder gar ein Hindernisgrund, heißt es in einer Mitteilung. Der 
Verein fordert den Landkreis auf, für die Verkäufer eine Sonderregelung zu verabschieden, wie sie bereits 
in anderen Städten existiere. 

 

 
Die Geschichte von Michael nahm jedoch in Bezug auf die Anrechnung der Einnahmen ein 

Recht glückliches Ende. Jedoch das Schicksal von Michael nicht. Die Lebensgeschichte von 

Michael H. wird unter dem Punkt Fallbeispiel dargestellt. 
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Landkreis rechnet Tagessatz-Einnahmen nicht an 
Geschrieben von Benjamin Laufer 
Datum: Freitag, 04. Dezember (04.12.2009) 

Der Landkreis Göttingen rechnet die Einnahmen 
aus dem Verkauf des Straßenmagazins „Tages-
satz“ nicht auf Sozialleistungen an. Dies teilte 
Landrat Reinhard Schermann heute mit. Dem-
nach seien Einkünfte bis 100 Euro anrechnungs-
frei. Darüber hinaus nutze der Landkreis seinen 
Ermessensspielraum. In jedem der derzeit vorlie-
genden Fälle würden die Einkünfte aus dem Ver-
kauf des Straßenmagazins nicht auf die Sozial-
leistungen angerechnet, sagte Schermann. Der 
Landrat reagierte auf Vorwürfe der SPD-
Landtagsabgeordneten Gabriele Andretta und 
Ronald Schminke, die dem Landkreis eine An-
rechnung der Einnahmen unterstellt hatten. 
Schermann bedauerte, dass die Sozialdemokraten 
„in unzureichender Kenntnis dieser komplexen 
und komplizierten Materie“ eine „fruchtlose 
Phantomdiskussion führten.“ Tagessatz-Sprecher 
Malte Schiller begrüßte die Ankündigung Scher-
manns. Er hoffe nun auf eine gute Umsetzung, 
sagte Schiller gegenüber dem StadtRadio. 
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10. Beratung bei Konflikten und Problemen mit Alkohol/Drogen, Vermittlung von Kon-

takten zu den Beratungsdiensten in diesem Bereich 

 

Ein Großteil der Haftentlassenen, die unsere Einrichtung aufsuchen, hat auch eine Suchtprob-

lematik. Das Konzept der Beratungsstelle berücksichtigt gerade in den niedrigschwelligen 

Angeboten die Problematiken drogen- und alkohohlabhängiger Menschen. 

Trotz Suchterkrankung kann viel für den Betroffenen getan werden:  

• Treuhänderische Geldverwaltung 

• Sicherung von wichtigen Unterlagen 

• Hilfen bei Antragsstellung (z.B. öffentliche Leistungen, Rente, GEZ-Befreiung) 

• Nutzung der Anmeldeadresse sowie Postbearbeitung 

• Weiterführende Gespräche, etc. 

Der Besucher soll motiviert werden, seine Suchtproblematik anzugehen und sich diesem 

Problem zu stellen. Die Mitarbeiter können den Betroffenen mit den oben erwähnten Angebo-

ten „den Rücken“ freihalten. Dieser kann sich somit ganz auf seine Genesung konzentrieren. 

 

Enger Kontakt besteht zum Drogenberatungszentrum der Diakonie in 

Göttingen, der Asklepios Klinikum GmbH und verschiedenen 

substituierenden Ärzten. Die Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung kennen sich oft persön-

lich. So können auch hier für die Vermittlung der Klienten schnelle 

Kontakte genutzt werden. 

Für weitere Fragen im medizinischen Bereich steht nach wie vor Dr. Galonska zur Verfügung. 

Der sich im Ruhestand befindende Mediziner, steht den Klienten einmal in der Woche für 

Fragen betreffend der Gesundheit, der Suchtmittelabhängikeit oder zu Fragen zu den ver-

schiedensten Erkrankungen wie z.B. Hepatitis und HIV zur Verfügung. Herr Dr. Galonska 

übernimmt auch bei Bedarf die Kontaktaufnahme für den Ratsuchenden zu praktizierenden 

Ärzten. 

Trotz der erwähnten Angebote können einige Klienten ihre oft langjährige Suchtmittelabhän-
gigkeit auch mit Unterstützung nicht mehr lösen. 
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11. Familienarbeit  

Die Anlaufstelle –Kontakt in Krisen e.V. 

bezieht auch die Angehörigen von Ge-

fangenen und Entlassenen in ihr Hilfean-

gebot ein. 

Immer wieder wenden sich Familien von 

Inhaftierten an uns und nehmen unser 

Beratungsangebot gern an. 

Nachgefragt werden insbesondere die 

Sozialberatung und die Schuldenbera-

tung. 

Oft ist auch eine Krisenintervention zu 

Beginn der „neuen“ Situation der Inhaf-

tierung meist des Mannes notwendig, um 

die vorgenannten Probleme aufzuarbei-

ten. 

 

Für die Angehörigen Inhaftierter ist die 

Situation nicht leichter als für den Inhaf-

tierten selbst. In der Anlaufstelle rufen 

viele verzweifelte Eltern, Ehepartner und 

andere Familienangehörige an. Sie haben 

oft das Gefühl, den Gefangenen nicht 

ausreichend unterstützen zu können. 

So ruft der besorgte Vater an und bittet 

um Unterstützung, dass sein Sohn eine 

schulische Ausbildung in Form eines 

Fernstudiums beginnen kann. Er würde 

die Kosten tragen. Eine Mutter meldet 

sich und fragt, ob es möglich ist Essen in 

die JVA zu bringen. Ehefrauen machen 

sich Sorgen, um die bestehenden Schul-

den oder die Gesundheit. 

Die Hauptaufgabe der Mitarbeiter der Einrichtung ist die - meist telefonische- Aufklärung der 

Angehörigen in den verschiedensten Bereichen. 

Sehr geehrte Frau Lorenz, 
ich benötige dringend Ihre Hilfe! Mein Partner ist seit dem 
20.04.2009 in Untersuchungshaft in der JVA Rosdorf. Da 
ich nicht mit ihm verheiratet bin, bekomme ich irgendwie 
kaum Informationen. 
Ich kenne die rechtlichen Schritte nicht, geschweige denn, 
das ich je mit so einer Situation konfrontiert war. Doch da 
sich die Untersuchungshaft noch lange hinziehen wird, und 
eine wahrscheinliche Verurteilung von Minimum fünf 
Jahren anstehen wird, möchte ich über "unsere" Rechte 
bescheid wissen Ich habe allgemeine Fragen, wie der Ab-
lauf ist etc. aber auch ganz spezielle. Zum Beispiel erhielt 
ich einen Brief von meinem Partner, das er sich mit dem 
Sozialdienst in Verbindung gesetzt hatte, wegen seinem 
Anteil an der Miete für unsere Wohnung. Er schrieb mir 
das dieses noch geprüft werden würde,  ob sein Anteil für 
maximal noch ein halbes Jahr getragen wird. Allerdings ist 
nun ein Monat rum, und ich werde über nichts wirklich in 
Kenntnis gesetzt. Wie kann dieses sein? Dauert so etwas 
wirklich länger als 4 Wochen? 
Das gleiche ist mit dem Besuchsrecht, ich habe ihn seit 
seiner Festnahme nicht gesehen und immer hieß es ob nun 
von der Polizei oder dem Anwalt,  
das ich bald Bescheid bekommen würde und ihn sehen 
darf....doch die Zeit verstreicht...und nichts passiert....  
Was mich auch sehr interessieren würde, ist der "Brief-
Verkehr", ich weiß welcher Untersuchungshaft-Richter die 
Briefe kontrolliert und habe so meine Briefe direkt beim 
Amtsgericht abgegeben z.H. dem zuständigen Richter. 
Allerdings bekommt mein Partner diese nicht. Die Polizei 
der Anwalt und die JVA meinten, das ich Briefe schreiben 
darf...Er schrieb mir, das er nur den "Versicherungs"-Brief 
bekam und ansonsten nichts, er weiß nicht wie es mir geht 
etc. 
das einzigste was er mitbekommt, ist das was ich dem An-
walt sage.  
Das bedeutet, da ich insgesamt schon 8  Briefe abgegeben 
habe, wo unter anderem in einem Brief ein Zettel beilag wo 
seine Versicherungs-Adressen draufstanden, das er nur 
diese Seite bekam. Mein erster Brief ist vom 04.12.08 ge-
wesen, doch auch diesen hat er bis heute nicht bekommen... 
Wieso? Ist das rechtens? Und wieso "zerpflücken" die 
meine Briefe??? Seine Briefe kommen bei mir an, doch 
meine werden" unter Verschluss gehalten" ? Warum wer-
den dann noch nicht mal die beigelegten Fotos ihm über-
mittelt?? Ich verstehe das alles nicht, und keiner gibt mir 
Antworten... 
Ich hoffe das Sie mir weiter helfen können 
Über eine Antwort, oder einen Rückruf unter der Nummer: 
0551 / würde ich mich sehr freuen. 
(ich bin jeden Tag ab 10:00 Uhr unter dieser Nummer er-
reichbar) 
Mit freundlichen Grüßen 
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Viele Gefangene  berichten, dass sie sich auch Sorgen um die Familienmitglieder machen. Sie 

schämen sich (schon wieder) inhaftiert zu sein. Sie erleben, nicht viel während der Haft für 

die Daheimgebliebenen bewirken zu können. 

Gerade im Bereich der Schuldenberatung kann das Gefühl für beide Seiten vermittelt werden, 

„etwas“ tun zu können. So wird hier mit den Angehörigen sehr eng gearbeitet. Oft ist eine 

effektive Schuldnerberatung nur möglich, wenn die Familie die Gläubigerunterlagen des Ge-

fangenen einreichen kann und dafür Sorge trägt das draußen keine weiteren Schulden entste-

hen können (Kündigung der Wohnung, Strom, Gas etc.) 

Bei der Schuldenregulierung muss erreicht werden, dass der Ehepartner mit entschuldet wird. 

So wurde im Jahr 2009 ein Insolvenzverfahren mit beiden Eheleuten durchgeführt und in ei-

nem Verfahren wurde sogar der Sohn mit eingebunden. 

Um mit den Angehörigen in Kontakt treten zu können, wurde seitens der JVA Rosdorf eine 

entsprechende Regelung gefunden. So konnten Termine mit den anreisenden Familienmit-

gliedern in der JVA vollzogen werden, ohne dass der Besuch dem Gefangenen „angerechnet“ 

wurde. 

Viele Familien kamen jedoch direkt in die Einrichtung. 
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12. Gewinnung, Anleitung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und  

 Mitarbeiter, insbesondere in Zusammenarbeit mit örtlichen Trägern der Er- 

wachsenenbildung 

Auch im Berichtszeitraum 2009 konnten wir wieder auf die Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer 

zurückgreifen. Einige helfen uns schon über mehrere Jahre. 

Die Organisation von den Ehrenamtlichen im Bereich der sozialen Arbeit gestaltet sich äu-

ßerst schwierig. Die Mitarbeiter haben kaum Zeit, Jemanden in dem komplexen Bereich ein-

zuarbeiten. Weiterhin fehlt es an Räumlichkeiten, bzw. Arbeitsplätzen. Es besteht auch keine 

finanzielle Möglichkeit ehrenamtliche Mitarbeiter im Bereich der Straffälligenhilfe weiter zu 

bilden. So beschränken sich die Tätigkeiten der Ehrenamtlich auf Themen außerhalb der all-

täglichen Arbeit. Trotzdem ist diese als sehr wertvoll zu bewerten und entlastet nicht nur die 

Kollegen, sondern hilft tatsächlich denen, die es dringend benötigen: den Klienten. 

Klaus Renneberg hat unermüdlich für die Besucher und Bewohner des Kurzeitwohnprojektes 

die Wäsche gewaschen und getrocknet. 

Ralf Kasper sorgt am Wochenende für Ruhe im Haus und gibt Obacht. 

Martin Fiedler, Matthias Mohwinkel und Claudia Kyritz haben uns im Bereich der Teestube 

geholfen; putzen, Kaffe ausschenken, Umzüge und Transporte sowie Fahrtätigkeiten. 

Janina Diekman fuhr Klienten aber auch deren Hunde zu Arztterminen. 

Marika Schneider half wieder beim Waffel backen für das Weststadtfest. 

Rechtsanwalt Detlev Eggert konnte als neues Vorstandsmitglied gewonnen werden. Verab-

schiedet hat sich Peter Cordes. Auch Silvia Quast verabschiedete sich als Beirätin, Birgitt 

Pfuhl hat diesen Posten übernommen.  

Vielen Dank für die freiwillige und für uns sehr wertvolle Mitarbeit!!  

Im Rahmen der Schule-/ Ausbildung hospitierten in der Anlaufstelle folgende Praktikantinne-

ninen: 

• Sandra Klüß,  
• Laura Lesker,  
• Vanessa Schmied,  
• Ludmilla Böhm 
• Marie Schäffler  
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13. Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im staatlichen und außerstaatlichen Be-

reich 

Aufgrund des fast 30-jährigem Bestehens der Ein- richtung in 

Göttingen wurde ein Netzwerk geschaffen, 

welches alle relevanten Bereiche abdeckt. Die Zu-

sammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen wie dem AJSD, der Justizvollzugsanstalt Ros-

dorf, das Landeskrankenhaus Göttingen und 

Moringen, der Staatsanwaltschaft und dem 

Amtsgericht Göttingen, der Stadt und dem Landkreis Göttingen sowie der NBank und der 

Generalstaatsanwaltschaft Celle läuft genauso problemlos und effektiv wie mit den Einrich-

tungen im außerstaatlichen Bereich. Die kollegiale Vernetzung ist gerade 

zwischen den 14 Anlaufstellen aber auch den anderen Einrichtungen in Göttingen kollegial 

und konstruktiv. Das Drogenberatungszentrum, die Suchtambulanz und die Straßensozialar-

beit des Diakonischen Werks Göttingen, die Schuldnerberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt, 

die Bahnhofsmission, das Klinikum Asklepios GmbH sind hier stell-

vertretend als starke Partner zu nennen. Auch besteht eine sehr gute 

Zusammenarbeit mit den substituierenden Ärzten und vielen Rechtsanwälten, die vor Ort 

praktizieren. 

So kann den Ratsuchenden der 

Einrichtung auf schnelle und unbürokratische Art geholfen 

werden. 
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14. Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, über Anlaufstellenarbeit zu informieren und 

Vorurteile über Straffällige abzubauen 

 

Weststadtfest als Stadtteil-Basisarbeit 

 

Die "Weststadtkonferenz" hatte sich zum Ziel gesetzt, etwas für das Viertel um die Musa her-

um, Maschmühlenweg, Hagenweg, Königsallee, Pfalz-Grona-Breite usw. zu tun. Man fand, 

dass das Viertel zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Am Samstag den 31.8.02 wurden zum 

ersten Mal auf dem Grünstreifen am Leineuferweg Buden und Bühne aufgebaut. Sportverei-

ne, Jugendeinrichtungen und Kultureinrichtungen (Musa) beteiligten sich. Inzwischen findet 

das Fest jedes Jahr statt. 

 
Weststadtffest Bühnenbereich am Leine-Radweg  

Weststadtfest 2009  

 

Samstag, 29.8.09, 15-22 Uhr  

links und rechts des Leine-Rad-Weges an der Leineaue an der Hagenwegbrücke 

Beteiligte Gruppen Institutionen und Angebote  

Anlaufstelle: Kaffee, Waffeln, Infostand, Hilfe beim Auf- und Abbau 

Naturfreunde: Grillwagen mit Senf, Ketchup und allem Drum und Dran, Infostand, Fußfühl-

pfad, Geräuscheraten, Fühlkiste, Brötchen- und Würstchenbesorgung, Geschirr!!!  

Jugendhilfezentrum Göttingen-Hagenberg: Kaffee und Kuchen???  

Weststadtbüro: Infostand, Stockbrot (Holz dafür organisiert Hanni)  

Frauenhaus: Infostand und Dosenwerfen; 

Kinderhaus Zebolon: Rollenrutsche;  

Projekt Zeitweise: Sozialer Trainingskurs: Erlebnispädagogische Aktion  
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Sparta: Fußballminigolf  

JuZe Maschmühle: Torwandschießen, Kettcar-Parcours  

Kita Elisabeth-Heimpel-Haus: Schminken, evtl. Zöpfe flechten  

Kita Pfalz-Grona-Breite 

Freiwillige Feuerwehr: Schlauchkegeln, Spritzwand 

Firma Leitzinger: Moorhühnerwurfstand  

Haus der Kulturen: Samowar, Gebäck und Info  

BewohnerInnen-Gruppe: Fladenbrote mit Quark  

ASB: Sanitätsdienst, "Rettungswagenführung" und Papierflieger basteln  

Christuskirche: Irmtraud Kohrs hilft bei Bedarf.  

Musa: Bühne ,Musa: Gesamtorganisation, Wasser, Strom, Bühnenprogramm, Bühnentechnik, 

Kaltgetränke. Das Bühnenprogramm: Iranische traditionelle Musik, Albis Trommelgruppe, 

Grußwort Frank-Peter Arndt um 16.15 Uhr, Drei KaRaT, In Out Reggae, Lärmende Luder, 

Feuer- und Lichtshow Bernd van Werven  

Ansonsten flippen noch ca. 50 Kinder durch die Gegend und bringen die Planung durcheinan-
der. 

 

2009 stürmten Kinder die 
Bühne. Die disziplinierte 
Kellnerweg-Combo traf 
auf einen Haufen wilder 
Kinder. Trotz des hel-
denhaften Einsatzes von 
Michael Schluff der sich 
schützend an den Büh-
nenaufgang stellte er-
oberte die wilde Schar 
für eine Weile die Bühne.  

 
Mitarbeit in Gremien/ Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 
In folgenden Gremien waren die Mitarbeiter 2009 tätig: 
• AK Entlassungsmanagement 
• AK Straffälligen- und Bewährungshilfe beim Paritätische Niedersachsen 
• Paritätischer Göttingen 
• Kooperationstreffen der Mitarbeiter der Anlaufstellen ( Lásten e.V.) 
• Vorbereitungstreffen des Projektes „Geldverwaltung zur Haftvermeidung“ 
• AK „Runder Tisch armes Göttingen“ 
• Weststadtkonferenz 
• AK 67 
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15. Projekt Geldverwaltung zur Haftvermeidung 

 

Im September 2009 wurde durch Erlass des Niedersächsischen Justizministeriums mit der 

Wiederaufnahme des Projekts „Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstra-

fen“ in Ergänzung zur Verordnung über die Abwendung der Vollstreckung von Ersatzfrei-

heitsstrafen durch freie Arbeit vom 19. April 1996, Nds. GVBl. 1996, 215 eine weitere Mög-

lichkeit geschaffen, die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen zu verringern. 

Das Projekt wurde zuvor seit März 2005 bis zum 30. Juni 2007 in den Bezirken der General-

staatsanwaltschaft Braunschweig und Oldenburg; bei der Anlaufstelle Göttingen sogar bis 

31.01.2008 erfolgreich erprobt. 

 

a. Intention 

Zielgruppe des Projektes sind Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden und bei de-

nen die Zahlung unsicher erscheint oder gänzlich scheitert und die auch durch die Verordnung 

über die Anwendung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen durch freie Arbeit vom 19. 

April 1996, Nds. GVBl. 1996, 215 nicht zu erreichen sind oder aus tatsächlichen Gründen 

nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafe durch freie Arbeit zu tilgen. Insbesondere Personen bei 

denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie mit planmäßigen Ausgaben ihres Einkommens 

überfordert sind. 

Diese Personen werden durch die Vollstreckungsbehörde an die nächstliegende der nieder-

sachweiten 14 Anlaufstellen vermittelt. Die Anlaufstelle prüft, ob das Konzept der Geldver-

waltung im Falle von Verurteilten geeignet erscheint, die Zahlung einer Geldstrafe sicherzu-

stellen. Nach Rücksprache der Anlaufstelle mit der Vollstreckungsbehörde bewilligt letztere 

für den Verurteilten nach Maßgabe des Erlasses auf Antrag Zahlungserleichterungen zur wei-

teren Erledigung der verhängten Geldstrafe. Die Anlaufstelle begleitet während des Zahlungs-

zeitraums alle Zahlungen des Verurteilten und vermittelt eigene und weiterführende Hilfen. 

Die Vollstreckungsbehörde hebt die Vergünstigungen auf, wenn Verurteilte die Zusammenar-

beit mit der Anlaufstelle beenden oder ihre Zahlungsverpflichtung verletzen. 

 

b. Umsetzung 

Durch die guten Erfahrungen in der Projekterprobungsphase konnte bei der Anlaufstelle Göt-

tingen bereits mit Beginn des Projektes ab August 2009 an die bestehenden Kontakte zur 

Vollstreckungsbehörde angeknüpft werden. Nach Neuauflage des Projektflyers und einem 

gemeinsamen Treffen war die Verabredung einer weiteren Zusammenarbeit Garant der er-

folgreichen Fortsetzung des Projektes. 
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Bereits Ende 2009 waren die ersten 1.000 Projektflyer, welche von der Vollstreckungsbehör-

de im Landgerichtsbezirk Göttingen mit der „Ladung zum Strafantritt“ versandt wurden, ver-

griffen. Resultierend daraus wandten sich im Jahr 2009 bereits 32 Verurteilte an die Anlauf-

stelle und informierten sich in einem persönlichen Gespräch wurde das Spektrum der Mög-

lichkeiten der Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafe. 

 

Die Zahlungen der 28 in das Projekt aufgenommenen Verurteilten erfolgten in der Regel 

durch direkte Abtretungsvereinbarung mit Transferleistungsstellen, in Ausnahmen, z.B. wenn 

die Verurteilten in Arbeitsverhältnissen stehen erfolgen die monatlichen Ratenzahlungen 

durch die Verurteilten selbst. Grundsätzlich laufen die Zahlungen über ein Treuhandkonto der 

Anlaufstelle, um im Verzugsfalle, vor Aufhebung der Vergünstigung durch die Vollstre-

ckungsbehörde, seitens der Anlaufstelle intervenieren zu können. 

 

c. Ergebnis und Ausblick 

Es konnten im Jahr 2009 bereits 28 Verurteilte im Projekt aufgenommen werden. Abbrüche 

erfolgten im Jahr 2009 keine. Die Verteilten leisten monatliche Raten in Höhen zwischen 

EUR 20,- und EUR 50,-. Insgesamt stehen in den Fällen Geldstrafen in Höhe von EUR 

14.840,- aus; 438 Hafttage können bei erfolgreichem Verlauf vermieden werden.  

 

Weil viele Verurteilte nicht nur aufgrund ihrer finanziellen Lage, sondern auch aus einer Mi-

schung von Hilflosigkeit und Resignation aus eigener Kraft nicht in der Lage sind eine aus 

einem Strafbefehl oder Urteil resultierende Geldstrafe selbst zu regulieren, erscheint das Pro-

jekt nicht nur gesellschaftsökonomisch, sondern auch sozialpädagogisch sinnvoll. Wün-

schenswert scheint für die Zukunft eine stärkere Ausdehnung auch auf bereits begonne bzw. 

nach einer Haftstrafe Ersatzfreiheitsstrafen zu sein. In diesen Fällen, konnte das Projekt noch 

nicht angewandt werden, da die Vollzugsbedingungen eine Umsetzung schwierig gestalten. 

 

Eine Kommentierung der Ergebnisse für das Jahr 2009 erscheint verfrüht. Festgehalten wer-

den kann jedoch bereits jetzt, dass sowohl von der Verurteilten als auch von der Vollstre-

ckungsbehörde eine positive Resonanz festzustellen ist. Das Projekt wird angenommen und in 

den bisherigen Fällen erfolgreich umgesetzt. Für das Jahr 2010 dürfte sich dieser Trend viel-

versprechend fortsetzen, so dass absehbar eine Ausweitung der Kapazitäten erforderlich er-

scheint, um der Nachfrage gerecht werden können. 
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16. Übergangsmanagement 

 

Der seit Ende 2008 bestehende Arbeitskreis Entlassungshilfe hat mit allen kooperierenden 

Einrichtungen einen wichtigen Grundstein gelegt. Gemeinsam wurde ein Konzept zur Aufklä-

rung des Inhaftierten, der innerhalb der nächsten 6 Monate entlassen wird „gestrickt“. Die 

wichtige Aufklärung der Gefangenen 

gerade in Bezug auf die ersten Schritte 

nach der Entlassung wurde als dreiteili-

ger Kurs konzipiert. 

Mitarbeiter des AJSD (ambulanter Ju-

stizsozialdienst), des Landkreises Göt-

tingen, der Bundesagentur für Arbeit, 

des Vereins „Neue Chance“ sowie Hans-

Dieter Abele und Silke Lorenz von der 

Anlaufstelle – Kontakt in Krisen e.V. 

stellten sich als Informanten und Mode-

ratoren für die Kurse zur Verfügung. Die 

Mitarbeiter des Sozialen Dienstes der 

JVA Rosdorf nahmen an der Gestaltung 

teil und begleiteten die Durchführungen. 

Nach Abschluss der ersten Kursreihe 

wurden die 18 teilnehmenden Gefangen 

befragt, ob sie den Kurs als sinnvoll be-

trachten. Auch wurden sie gebeten Ver-

besserungsvorschläge oder weiterfüh-

rende Themen vorzuschlagen. Die Insas-

sen waren sehr zufrieden mit der ge-

samten Aufklärung. Vereinzelt wurde 

um weiterführende Einzelgespräche gebeten, um auf verschieden Thematiken detaillierte ein-

gehen zu können. 

Großen Diskussionsbedarf warf jedoch die Anfrage nach Lockerungsmaßnahmen auf. Die 

Gefangenen hatten alle das Gefühl, dass sie ohne Lockerungen nicht in der Lage seien, ihre 

Entlassung grundlegend vorbereiten zu können. 

Inhalt des Flyers Aushang in der JVA RosdorfInhalt des Flyers Aushang in der JVA RosdorfInhalt des Flyers Aushang in der JVA RosdorfInhalt des Flyers Aushang in der JVA Rosdorf    

 
Hilfe zur Entlassung  
Ihre Entlassung rückt näher? 
Aus diesem Grund bietet Ihnen der soziale Dienst gemeinsam mit 
externen Beratungseinrichtungen schon vor Ihrer Entlassung hilf-
reiche Informationen an. 
An drei Informationsabenden mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten können Sie sich umfassend von Fachleuten infor-
mieren lassen und Ihre Fragen stellen. 
1. Information über die rechtliche Situation bei vorzeitiger 
Entlassung  
- Aufgaben und Funktion der Bewährungshilfe und Führungsauf-

sicht 
- Ihre Möglichkeiten und Pflichten während der Bewährungszeit 
- Gerichtliche Auflagen , z.B. Arbeitsauflagen , Suchtbehandlung 

als Auflage usw. 
Termin:  Montag , 02.11.2009  
Veranstalter: Mitarbeiter des Ambulanten Justizsozialdienstes 
Göttingen 
2. Information über die Grundlagen der Existenzsicherung  
- Wohnungssuche 
- Schuldenberatung 
- Sozialgesetzgebung 
- Straffälligenhilfe in Niedersachsen und andere ambulante Hilfen 

Termin:  Montag , 09.11.2009 
Veranstalter: Mitarbeiter von Neue Chance e.V., Anlaufstelle - 
KIK. e.V. 

Landkreis Göttingen 
3. Information über Beschäftigungsmöglichkeiten nach der Haft 

- Arbeitssuche im ersten und zweiten Arbeitsmarkt 
- Weiterbildung / Schulabschlüsse 
- Muster für Bewerbungsunterlagen  

Termin: Montag , 16.11.2009 
Veranstalter: Mitarbeiter von Arbeitsagentur, Job- Center, Anlauf-
stelle  
 
Die Info - Veranstaltung richtet sich vor allem an Teilnehmer, die 

ca. 6 Monate vor dem voraussichtlichen 2/3 Termin oder 6 Monate 

vor Endstrafenzeitpunkt stehen.  

Bewerbungen richten Sie bitte an den für Sie zuständigen Sozial-
dienst !  
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So ist es den Gefangenen nicht möglich vorab z.B. 

• eine Wohnung zu finden , bzw. sich in einem Wohnprojekt vorzustellen 

• eine Arbeit zu finden 

• sich um die finanzielle Absicherung zu kümmern 

• individuelle Schwierigkeiten/Fragen zu klären  

 

Diese Anmerkungen, aber auch die Unzufriedenheit der Gefangenen darüber, wurden von den 

Kursanbietern bestätigt. Auch die Anlaufstelle hat im Berichtszeitraum keinen Inhaftierten im 

Rahmen von Lockerungsmaßnahmen im eigenen Haus begrüßen können. 

Im Arbeitskreis wurde dieses Thema aufgegriffen. Es wurde beschlossen, dass im ersten an-

gebotenen neuen Kurs auf das Thema Lockerungsmaßnahmen besonders eingegangen werden 

sollte. Zudem sollte das Thema Alkohohl- und Drogenberatung/Substitution mit in die Prä-

ventionskurse eingebunden werden. 

Die Kurse werden zukünftig 2 – 3-mal im Jahr angeboten. 
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17. Bußgeldzuweisungen 

 

Die Bußgeldzuweisungen sind im Jahr 2009 stark zurückgegangen. Bedingt durch die Arbeit 

an dem neuen Projekt fehlt vielleicht die Zeit Bußgelder bei der Staatsanwaltschaft und den 

Gerichten ein zu werben. Es wurde uns aber auch besonders von einem Richter signalisiert, 

dass wir in den letzten Jahren besonders gut bedacht wurden und jetzt erst wieder andere Ein-

richtungen bevorzugt werden. Zwar sind uns die hiesigen Staatsanwälte und Richter wohl 

gesonnen, jedoch muss im Bereich des Akquierens viel Zeit und Kraft eingesetzt werden. Bei 

Erhalt von Bußgeldern müssen die Zahlungseingänge und vor allen Dingen die fehlenden 

Eingänge regelmäßig kontrolliert und an die jeweiligen Geschäftsstellen zurückgemeldet wer-

den.   

Bußgeldzuweisungen erhielten wir im Berichtszeitraum von folgenden Stellen: 

§ 19 von der Staatsanwaltschaft Göttingen, davon nur 2 neu im Jahr 2009 zugewiesene 

§ 3 vom Amtsgericht Göttingen 

§ 1 vom Amtsgericht Northeim 

 

Im Jahre 2009 haben wir Bußgelder in Höhe von insgesamt 5.885,00 € auf unser Konto über-

wiesen bekommen. 
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19a. Fallbeispiel: „Manu´s Apfelkuchen“ 

Von Praktikantin Marie Scheffler 

 
Unsere fleißige Küchenhilfe „Manu“ aus der Teestube ist die beste Apfelkuchenbäckerin der 

Welt. Oft verköstigt sie die Anlaufstelle mit frischem Apfelkuchen mit einem dicken Klecks 

Sahne. 

Umso verwunderter war ich, als sie sich nicht positiv gestimmt zeigte als wir im Rahmen der 

„Qualifizierungsmaßnahme“ ein gemeinsames Kochen planten. Sie kam mit den Worten zu 

mir: „Wir (das Küchenpersonal) sind zwar nur 1,- € Jobber, aber man kann uns ja wohl ver-

dammt noch mal Bescheid geben!“  

Ich nahm leider fälschlicherweise an, dass das Kochen längst mit der Küche geklärt war. 

Nichts desto trotz konnte ich ihren Ärger nicht ganz nachvollziehen und fragte nach, was sie 

denn genau stören würde. Sie erklärte mir, dass die Zeit in der wir kochen eigentlich die Zeit 

sei, in der sie sauber mache. Daraufhin vermittelte ich, dass ich sie verstehen könne, aber dass 

man ja mal eine Ausnahme machen könnte. Ich bekam zwar keine Zustimmung aber auch 

keine weiteren Beschwerden. Gerade deswegen war ich hoch erfreut, dass am Tag des eigent-

lichen Kochens Manu meine größte Hilfe war. Sie hielt mir den Rücken frei, sodass ich in 

Ruhe mit den Mitarbeitern Pfannkuchen machen konnte und die Küche hinterher wie von 

Zauberhand wieder sauber war.  

Eine Woche später sollte das zweite Kochen stattfinden und ich wurde von Manu wieder an-

gesprochen. Ihr Gesicht verriet, dass ich jetzt nichts Gutes zu hören bekommen würde. Doch 

ich sollte mich wieder einmal täuschen, denn sie flüstere mir zu:“ Mensch, das hat doch letzte 

Woche schon ganz gut geklappt - soll ich dir wieder helfen?“ Und auch dieses Kochen sollte 

wieder ein Erfolg werden! Wir hatten sogar noch etwas Zutaten, wie Mehl und Eier übrig, 

welche sich Manu mit nach Hause nahm, um wieder ihren wunderbaren Apfelkuchen für alle 

zu zaubern. 

Um das ganze Projekt „Kochen“ zum Abschluss zu bringen, werde ich in den nächsten Tagen, 

in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, noch ein paar Rezepte zusammen stellen, welche 

die gekochten Rezepte enthalten werden und natürlich wird Manu´s Apfelkuchen nicht feh-

len!J  
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19b. Fallbeispiel Michael H. 

 

Michael H. ist am 28. Mai 2009 in seiner Wohnung in Göttingen verstorben. Er wurde von 

seinen Eltern, zu denen er keinen Kontakt mehr hatte anonym außerhalb von Göttingen beer-

digt. Die Eltern von Michael mochten seine Lebensweise nicht. Sie wollten keinen Kontakt zu 

seiner ehemaligen Lebensgefährtin Kathrin und zu seinen Kindern, den Zwillingen Paul und 

Anna haben. Sie wollten nicht, dass die Kinder und ihre Mutter bei der Beerdigung anwesend 

sind. Die Kinder konnten sich nicht von ihrem Vater am Tag der Beerdigung verabschieden. 

 

Michael H. lebte 

seit Jahren in 

Frankreich. In 

Deutschland eckte 

er oft an, wurde 

straffällig, saß 

einige Zeit im 

Gefängnis, so dass 

er sich entschloss 

auszuwandern. 

Einige Monate 

lebte seine Lebens-

gefährtin Kathrin 

mit ihm im Ausland. Sie entschloss sich jedoch mit ihrer damaligen achtjährigen Tochter zu-

rück nach Deutschland zu gehen. Das Leben in Frankreich war nicht einfach, oft lebten die 

drei von der Hand in den Mund, bettelten, bekamen keine Arbeit und keine Wohnung und 

übernachteten oft genug im Auto oder unter freiem Himmel. 

Kathrin machte sich Sorgen um ihre Tochter und sie bemerkte, dass sie schwanger von Mi-

chael war. So kehrte sie ihrem Lebensgefährten und Frankreich den Rücken und zog wieder 

nach Göttingen in ihre Heimatstadt. 

Michael besuchte sie immer mal wieder in den vergangenen Jahren. Aber erst im Jahr 2008 

kehrt er mit seinem Hund ganz nach Deutschland zurück. Er besuchte uns sofort nach seiner 

Ankunft in Deutschland und bat uns, um Hilfestellung.  
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Das Leben in Frankreich hatte sei-

ne Spuren hinterlassen. Michael 

war schwer Alkohol- und Drogen-

abhängig geworden, sein Gesund-

heitszustand war Besorgnis erre-

gend. Man sah ihm die Jahre als 

Obdachloser in Frankreich an. Er 

wirkte um Jahre älter. 

Vorsichtig nahm er wieder Kontakt 

zu seinen Kindern und zu seiner 

Ex-Freundin auf. Kathrin gestattete 

ihm nach und nach den Kontakt zu 

den Zwillingen. 

Michael versuchte, ein guter Vater 

zu sein, jedoch die verloren gegan-

gene Zeit ohne seine Kinder konn-

te er nicht mehr aufholen. So kauf-

te Michael seinen Kindern immer 

wenn es ihm möglich war Spiel-

zeug oder Kleidung. Das Geld ver-

schaffte er sich als Bettler, welches 

ihm in den letzen Monaten seines 

Lebens einen fragwürdigen Ruhm einbrachte. 

Nach den Schlagzeilen in der „Bild“ klingelte oft in der Anlaufstelle das Telefon. Anrufer 

wollten Michael Kleidung oder sogar Möbel spenden. Michael antwortet stets darauf, dass er 

die Sachen nicht haben möchte. Man solle sie doch wirklich Bedürftigen geben. Er wolle 

nichts haben. 

Sein Hund überlebte Michael nur einige Monate. Er fand bei Kathrin und den Kindern noch 

ein kuscheliges Plätzchen. 

Paul und Anna haben den Tod von „Micha“ noch nicht verkraftet. Die Mitarbeiter der Anlauf-

stelle fanden heraus, wo Michael beerdigt wurde. So konnten wir mit der kleinen Familie zu 

dem Friedhof fahren und die Kinder sowie Kathrin haben sich zwar etwas später aber ange-

messen verabschieden können.  

 

 

Mir wurde die Stütze gekürzt, weil ich 1,40 Euro erbettelt habe 
29.03.2009 - 23:14 UHR (Bild) 
Von DENIS LOCHTE und EBERHARD WEDLER 

Ein paar Münzen klappern in der verbeulten Blechdose, die 
Michael H. (40) in den Händen hält. Die Passanten kennen den 
hageren Mann mit dem Schäferhundmischling: Er sitzt regel-
mäßig vor einem großen Supermarkt in Göttingen, erbettelt ein 
wenig Geld von ihnen. 

Geld, dass ihm jetzt zum Verhängnis wurde. Das Göttinger Sozial-
amt kürzte Michael H. die Stütze. Ein Mitarbeiter hatte Michael H. 
„erwischt“, als er 1,40 Euro in der Blechbüchse hatte! 

Der Mann vom Sozialamt schaute dem Bettler noch ein zweites 
Mal in die Büchse: Diesmal hatte er 6 Euro Almosen gesammelt. 
Das reichte dem Beamten; er schrieb Michael H. einen Brief: 
„Aufgrund ihrer geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich 
die Leistungen neu berechnet. Entsprechend habe ich einen ge-
schätzten Betrag von 120,- Euro als Einkommen durch Betteln 
angerechnet.“ 

Das Geld wurde von den Sozialleistungen (351,- Euro pro Mo-
nat) abgezogen. 

Michael H., Vater von Zwillingen, ist schockiert. „Ich bettle für 
meine Kinder, wollte ihnen von dem Geld Schuhe kaufen, in den 
Ferien ins Kino gehen.“ Seine Partnerin leide an Brustkrebs: „Wir 
bekommen kaum das Busgeld zusammen, um zum Arzt zu fahren.“ 

Er legte Einspruch gegen die Kürzung ein. Die Stadt nahm den 
alten Bescheid zurück, kürzte die Leistung jetzt um 45 Euro 
pro Monat – diese Summe soll Michael H. im Schnitt erbetteln. 
Der Sprecher des Sozialamts: „Wir sind unserer gesetzlichen 
Pflicht nachgekommen.“ 
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20c. Das Perfekte „Quali“-Dinner: 

Im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme wurde von Seiten der Mitarbeiter der Wunsch ge-

äußert zusammen zu kochen. Ziel war es gemeinsam einfaches, günstiges, gesundes und 

schmackhaftes Essen, welches zu Hause nachgekocht werden kann, zu zubereiten. 

So kam es, dass am 04.11.09 zum ersten Mal in der Anlaufstelle zum Frühstück Pfannkuchen 

von Mitarbeitern für Mitarbeiter hergestellt worden. Es war ein amüsantes leckeres Beisam-

mensein, sodass alle gestärkt ihrer Arbeit nachgehen konnten. 

Darüber hinaus machten uns unsere russischen Kollegen das 

Angebot, die Woche darauf, russische Küche zu präsentieren. Sie 

schlugen vor „Pelmeni wie bei Muttern“ zu kochen. Und so fand am 

10.11.09 zum zweiten Mal ein kulinarisches Stelldichein in der 

Anlaufstelle statt. Mit Begeisterung wurde der Teig geknetet, 

ausgerollt und mit Hack gefüllt. Es wurden sogar von den russischen „Chefköchen“ von zu 

Hause Dill und eine Kräutermischung zum verfeinern mitgebracht. Auch wenn es sich leider 

wieder nicht vermeiden ließ, dass sich einige nicht ganz an das Kochen heran getraut haben, 

wurde dies auf anderer Seite wettgemacht, denn dass Essen wollte gegessen, der Tisch ge-

deckt und später wieder aufgeräumt sein. 

Ganz nach der Regel: Wer kocht muss nicht aufräumen! 

Alles in allem war es ein gemütliches Zusammentreffen - mit Geschmackserlebnis! 

Das Rezept wurde allen zur Verfügung gestellt: 

Pelmenis: 

Teig: Füllung: 

1 Kg Mehl 1 Kg Hackfleisch (gemischt) 

2 Eier  2 Zwiebeln (gerieben) 

1 Glas warmes Wasser 1 Knoblauchzehe  

1 Teelöffel Salz  Salz und Pfeffer 

• Zutaten für den Teig mit den Händen vermischen, sodass eine Masse entsteht, welche 

sich gut ausrollen lässt 

• Mit einem Glas runde Teilchen ausstechen 

• Fleisch mit den restlichen Zutaten vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken 

• Die Teilchen mit Hack füllen und zukleben 

• Wasser aufsetzen, etwas Salz, Dill, Lorbeerblätter und eine halbe Zwiebel Salz hinzu-

fügen. 

• Pelmenis kochen und mit Schmand oder saurer Sahne verfeinern 
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30.11.2009 20:31 Uhr 
 

19d. „Keiner soll einsam sein“ Aktion des „Göttinger Tageblattes 

 

Am Schwersten wiegt die eigene Schuld 
Immer wieder geraten Menschen in Not, werden niedergedrückt von persönli-
chen Katastrophen. Diesen Menschen bieten soziale Einrichtungen wichtige 
Hilfe. Zugunsten der regionalen Anlaufstellen in Krisenzeiten sammelt „Kei-
ner soll einsam sein“, die Tageblatt-Benefizaktion, Spenden. In loser Folge 
stellen wir Schicksale vor. Heute berichtet Ursula Lembowski (Name geän-
dert). 

 

Ursula: eine Frau, die ein anderes Leben versucht. 

Ursulas Leben hat früh einen Sprung bekommen, einen Riss, durch den das Unglück in ihr 
Leben drang. Langsam, stetig. Die Drogen, die Prostitution, die Beschaffungskriminalität, die 
Haft. Die Probleme, die ihr das Leben schwer gemacht haben und die der 46-Jährigen jetzt die 
Tränen in die Augen schießen lassen.  

Denn eigentlich, sagt sie, hatte sie ein gutes Elternhaus. Bis ihr Vater ums Leben kam, für sie 
die wichtigste Bezugsperson. Da war sie zwölf Jahre alt. Die Mutter zeichnete sich vor allem 
durch eines aus: Herzenskälte. Das Mädchen kam in ein Heim, betrieben vom Orden der Vin-
zentinerinnen. Ein Heim, das früher einen Ruf hatte – keinen guten. „Es war eine sehr strenge 
Erziehung“, meint Ursula. Dass diese Einschätzung die Zeit beschönigt, kann man anhand 
ihrer niedergeschlagenen Augen, den hilflos hochgezogenen Schultern nur vermuten. „Da war 
keine Liebe“, versucht sie sich an einer Erklärung ihres weiteren Lebensweges. Schuldig fühlt 
sie sich trotzdem. 
Mit 16 Jahren wird sie in eine Jugendwohngruppe weitergereicht. Dort trifft die labile junge 
Frau auf die falschen Leute und macht ihre ersten Erfahrungen mit Drogen. Ein Muster, das 
sich fortsetzt. Ein Kreis, aus dem sie immer wieder versucht, auszubrechen. Es folgen der 
falsche Mann, der Abrutsch in die Kokainszene, später Heroin, die erzwungene Prostitution, 
der Tod des Ehemannes, der Schuldenberg, den er ihr hinterlässt. Mühsam gibt Ursula die 
Erinnerungen frei, deren Schatten auf ihr liegen. Die Schatten der Vergangenheit und die Fol-
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gen der Drogen, die sie wirken lassen wie einen Vogel, der immer schneller mit den Flügeln 
schlägt, mit pumpendem Herz.  

Am Schwersten wiegt das Gefühl der Schuld. Gegenüber der eigenen Tochter, die so selbst-
bewusst und stark sei und sie immer unterstützt habe. „Ich weiß nicht, wie ich ihr danken soll. 
Ich bin so froh, dass es sie gibt.“ Doch Geschichte wiederholt sich, auch im Kleinen. Die 
Tochter sei aus der Stadt geflohen – auch hier der „falsche Mann“. Sie sehe sie fast nie. Selbst 
die geringen Fahrtkosten sind zu hoch für die Tochter und die Frau, die verzweifelt versucht, 
ihr Leben in den Griff zu bekommen. 

 

Ein Anker für Menschen 

Dabei bekommt sie Hilfe. Nüchtern gesehen bietet der Göttinger Verein „Kontakt in Krisen“ 
praktische Unterstützung: Arbeitssuche, Beratung, Wohnprojekte. In der Realität ist es mehr, 
wie Ursula schildert. Es ist ein Anker für Menschen auf stürmischer See.  

Die 46-Jährige hat einen Job gefunden, ist in einer Selbsthilfegruppe, will jungen Menschen 
von ihren Erfahrungen berichten, um sie vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. „Es geht 
bergauf.“ Sie strahlt zum zweiten Mal im Gespräch. Beim ersten Mal berichtete sie von ihrer 
Tochter. Sie hofft, sie einmal wieder besuchen zu können. „Keiner soll einsam sein“ könnte 
ihr dabei helfen. 

Von Erik Westermann 
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20. Sport und Spaß 
 
Die Anlaufstelle is(s)t........ 
 
eine Einrichtung, die selbst beim Fußballturnier punktet. 

Hurra wir sind Weltmeister!!! Und das nicht nur beim Fußballturnier (veranstaltet durch die 

DROBz Göttingen), sondern auch beim Essen (s. auch Titelblatt!!  

Beim Durchsehen der Bilder ist eins ganz deutlich geworden: Die Mitarbeiter der Einrichtung 

scheinen irgendwie dauernd am Kauen zu sein. Von wegen Fußball spielen, es schmeckt doch 

so gut!! Vorsicht Jungs….man sieht es langsam!! 

Aber gewonnen haben wir trotzdem. Der Pokal viel etwas klein aus, der Originalpokal wurde 

leider kurz vorher geklaut. 

Aber! Es hat allen riesigen Spaß gemacht: Danke an die Drogenberatungsstelle der Diakonie 

für die Superorganisation!! 
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JVA Rosdorf 
Herr XY 
Am großen Sieke 8 
37124 Rosdorf 
 
         Göttingen, 31.08.09 
Ihr Antrag auf Schuldenberatung in der JVA 
 
 
Sehr geehrter Herr xy, 
 
mein Name ist Silke Lorenz und ich arbeite als Schuldenberaterin in der Anlaufstelle – Kon-
takt in Krisen e.V. in Göttingen. Unser Verein arbeitet im Rahmen der freien Straffälligen-
hilfe mit der JVA Rosdorf zusammen. 
 
Der Bedarf an Schuldenberatung ist sehr groß, so dass ich als alleinige Schuldenberaterin in 
der JVA versuchen muss, sehr Zeit sparend zu arbeiten. 
Damit ich schnell alle Gefangenen erreichen und möglichst zeitnah reagieren kann, führe ich 
regelmäßige Info-Veranstaltung zu dem Thema durch.  
 
Zu dieser Veranstaltung möchte ich Sie am Montag, den 07.09.09 ab ca. 17:00 Uhr einladen. 
 
Die Veranstaltung wird in einem kleinen Rahmen von 6 Teilnehmern durchgeführt. Es geht 
an diesem Tag nicht darum Ihre persönlichen Schulden und Belange zu bearbeiten (das geht 
ja schließlich den Mitgefangenen nichts an) sondern Ihnen einen Überblick über die Möglich-
keiten der Schuldenberatung zu verschaffen. 
 
Nach der Veranstaltung werde ich mit Ihnen (bei Bedarf) gerne einen Einzeltermin verabre-
den. Dieser findet in der darauffolgenden Woche statt. 
 
So spare ich eine Menge Zeit, die letztendlich Ihnen zu Gute kommt.  
 
Ich würde mich freuen, Sie am oben genannten Termin begrüßen zu können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Silke Lorenz 
(Dipl. Sozialpädagogin) 
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E-Mail , Freitag 24.April 2009 
 
Zur Kenntnis 
 Mit freundlichen Grüßen 
Christoph Filler 
Anlaufstelle Kontakt in Krisen e.V. 
Rosmarinweg 24 - 37081 Göttingen 
Tel. 0551 - 63 29 77 - Fax: 0551 - 63 26 69 
 
 -----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Paritätischer Göttingen [mailto:info@pari-goe.de]  
Gesendet: Freitag, 24. April 2009 16:22 
An: Dr. Dagmar Schlapeit-Beck 
Cc: Gerd Gruß; "AWO-Göttingen Dr. Michael Bonder"; Ernst Gottwald AWO-SB; Caritas-Verband Bertil 
Holst; Diakonieverband Göttingen Jörg Mannigel; DRK Herbert van Loh 
Betreff: Gas- und Stromsperren bei den Ärmsten: Interview des Stadtradios Göttingen macht Druck auf EON 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Schlapeit-Beck, 
 
bundesweit thematisieren die Wohlfahrtsverbände und Kirchen das Thema "Gas- und Stromsperren bei Hartz-
IV".Bei uns hat nun das Stadtradio Göttingen angefragt, ob wir zu der obigen Thematik ein Interview und/oder 
eine Sendung mitgestalten würden. 
Damit Sie nicht ein weiteres Mal aus den Medien erfahren, worüber wir uns Sorgen machen und gar nicht erst 
der Eindruck entstehen kann, dass die Stadt Göttingen Adressat einer von uns initiierten Kampagne sein  
soll, wollen wir sie vorab informieren und um Unterstützung bitten. Der Paritätische Göttingen weiß von dem 
Problem v.a. aus eigner Sozialberatung und durch Mitgliedsorganisationen, bei deren Klientel es um Hartz IV 
geht (z.B. bei den der Anlaufstelle KIK). 
Hier geht es um den Bereich der EON, aber auch anderer Anbieter der Region, die die Notlagen der Betroffenen 
unvertretbar verschärfen. Die Anbieter erwarten Zahlungen oder buchen ab, der Kunde kann die die Rechnung 
(noch) nicht begleichen oder hat kein gedecktes Konto, das Mahnverfahren wird allmonatlich mit Kosten von  
zusätzlichen 6 € ausgelöst, Inkassobevollmächtigte kündigen gegen Gebühr von 50 - 60 € die Gas- und oder 
Stromsperrung an, wenn diese erfolgt, kostet das Abstellen weitere mindestens 50 €, das Wiederanschalten eben-
so, der Kunde wird zu Vorauszahlungen verpflichtet, für die ebenfalls das Geld/die Liquidität fehlt, eine Raten-
zahlung wird nicht anerkannt ...So kommen die Klienten zu den Kommunen und/oder auch Sozialverbänden, 
Schuldnerberatungen und bitten um Hilfe "gegen die Energiekonzerne", die nur bei Zahlung der aufgelaufenen 
Forderungen (oft schon um die 500 €, manchmal noch sehr viel mehr) den Kunden (und seine Familie ...) wieder 
bedienen. Damit die Betroffenen nicht plötzlich oder gar absehbar längere Zeit unvertretbar ohne Licht, Heizung  
und Herd leben müssen, kommen die Sozialbehörden und offenbar zunehmend auch das Göttinger Sozialamt 
unter Druck, die Zahlungen zu ermöglichen und diese sich durch Darlehen erstatten zu lassen. 
Dies wollen wir gern aufgreifen und wären Ihnen dankbar, wenn wir hier "an einem Strang ziehen würden". 
Wäre denkbar, dass Sie das Thema auf die Tagesordnung des Sozialausschusses setzen, dass der Rat der Stadt 
sich ebenfalls der Sache annimmt und Druck auf die Energiekonzerne, hier insbesondere die EON erhöht? 
Wir werden Erfahrungen in unseren Mitgliedseinrichtungen und bei unseren Partnern (AWO- und Caritas-
Schuldnerberatungsstellen, Diakonie-Sozialberatung, SGB-II-Beratungsstellen...) abfragen und uns auch am 
Runden Tisch ARMES GÖTTINGEN (Montag, 27.04.09) mit der Sache befassen, um mit zu einer Änderung der 
fatalen bürokratischen Praxis der Energiekonzerne beizutragen. Soweit vorab zum Thema, wir werden Sie auf 
dem Laufenden halten, spätestens in einer § 95-Sitzung sollten wir das Thema dann einmal gemeinsam aufrufen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Manfred Grönig 
 
Paritätischer Göttingen  
Geschäftsführung  
Zollstock 9A 
37081 Göttingen  
Tel.: 0551 90008-11  
Fax: 0551 90008-17  
E-Mail: Manfred Grönig <info@pari-goe.de>  
Web: http://www.pari-goe.de 
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Hilfe zur Entlassung  
 
Ihr Entlassung rückt näher? 
 
Aus diesem Grund bietet Ihnen der soziale Dienst gemeinsam mit externen Be-
ratungseinrichtungen schon vor Ihrer Entlassung hilfreiche Informationen an. 
 
An drei Informationsabenden mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
können Sie sich umfassend von Fachleuten informieren lassen und Ihre Fragen 
stellen. 
 
1. Information über die rechtliche Situation bei vorzeitiger Entlassung  
- Aufgaben und Funktion der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht 
- Ihre Möglichkeiten und Pflichten während der Bewährungszeit 
- Gerichtliche Auflagen , z.B. Arbeitsauflagen , Suchtbehandlung als  

Auflage usw. 
 
Termin:   Montag , 02.11.2009  
Veranstalter:  Mitarbeiter des Allgemeinen Justizsozialdienstes beim  
                          Landgericht Göttingen 
 
2. Information über die Grundlagen der Existenzsicherung  
- Wohnungssuche 
- Schuldenberatung 
- Sozialgesetzgebung 
- Straffälligenhilfe in Niedersachsen und andere ambulante Hilfen 

 
Termin:   Montag , 09.11.2009 
Veranstalter:  Mitarbeiter von Neue Chance, Anlaufstelle - K.i.K.e.V. 
                         Landkreis Göttingen 
 
3. Information über Beschäftigungsmöglichkeiten nach der Haft 
- Arbeitssuche im ersten und zweiten Arbeitsmarkt 
- Weiterbildung / Schulabschlüsse 
- Muster für Bewerbungsunterlagen  

 
Termin:   Montag , 16.11.2009 
Veranstalter:  Mitarbeiter von Arbeitsagentur, Job- Center, Anlaufstelle  
 
Die Info - Veranstaltung richtet sich vor allem an Teilnehmer, die ca.  6 Monate vor dem vor-

aussichtlichen 2/3 Termin oder 6 Monate vor Endstrafenzeitpunkt  stehen.  

 
Bewerbungen richten Sie bitte an den für Sie zuständigen Sozialdienst !  
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Niedersächsisches Justizministerium  

Herrn Dr. Lüttig  

Postfach 201  

30002 Hannover  

 

Ihr Zeichen: 4321 – S. 3. 30       Göttingen, 2009-08-03  

Stellungnahme zum Projekt „Geldverwaltung statt Vollstreckung von  

Ersatzfreiheitsstrafe“  

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Lüttig,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 23.07.2009 nehmen wir wie folgt Stellung:  

 

Das als Modellprojekt bei der Anlaufstelle Kontakt in Krisen e.V., Göttingen, als Einrichtung  

der freien Straffälligenhilfe auch im Jahr 2008 durchgeführte Projekt „Geldverwaltung statt  

Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafe“ wurde nach unserer Einschätzung bei den beteiligten  

Staatsanwälten, Rechtspflegern und Verurteilten gut angenommen und zeitigte den  

gewünschten Erfolg.  

War die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet, konnte bei den Verurteilten  

regelmäßig ein Strafantritt durch ratenweise Zahlung einer Geldstrafe oder Umwandlung in  

gemeinnützige Arbeit vermieden werden.  

Jedoch war zu beobachten, dass ein Hinweis auf das Projekt erst mit Ladung zum Haftantritt  

erfolgte. Wünschenswert erscheint uns im Falle von Verurteilungen noch früher, bereits mit  

Zustellung der Verurteilung und deutlich vor Ladung zum Haftantritt, auf das Hilfsangebot 

der Anlaufstellen hinzuweisen.  

 

Ferner erscheint uns eine wichtige Fortschreibung in der Möglichkeit der Aussetzung von  

bereits begonnen Ersatzfreiheitsstrafen zu sein. Vielfach wurde dieser Wunsch aus den  
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Sozialdiensten der Jugendanstalten und Justizvollzugsanstalten an uns herangetragen.  

 

Für Inhaftierte mit offenen Ersatzfreiheitsstrafen sollte deshalb die einmalige Möglichkeit der  

Teilnahme am Projekt dergestalt geschaffen werden, dass eine Aussetzung von bereits  

begonnen Ersatzfreiheitsstrafen gegen Auflage einer ratenweisen Zahlung bzw. bei Umwand-

lung in gemeinnützige Arbeit gegen eine entsprechende Arbeitsauflageauflage  

erfolgen kann.  

 

Kriterien zur Teilnahme am Projekt sollten in den Fällen der ratenweisen Zahlung neben der  

erforderlichen Zustimmung des Verurteilten zur Geldverwaltung, die direkte Abtretung in  

Höhe der monatlich zu zahlenden Rate an die begleitende Anlaufstelle zur Weiterleitung an  

die Gerichtskasse sein. Da das Einkommen der Verurteilten regelmäßig aus  

Transferleistungen (z.B. Arbeitslosengeld II) besteht, ist regelmäßig durch eine Abtretung  

eine erfolgreiche Teilnahme am Projekt gewährleistet. Beispielhaft ist ein Muster für eine  

Abtretungserklärung eines Verurteilten als Anlage 1 angefügt.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

gez. Christoph Filler,      Beate Jakesch-Zinn  

Dipl. Jur., Dipl. Sozw.      Dipl. Sozw., Geschäftsführerin  
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